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Hallenbelegungspläne für das Sommerhalbjahr 2020
Näheres im amtlichen Teil

Öffnung der gemeindeeigenen Hallen 
zu Trainingszwecken ab Montag, 25.05.2020

Rathaus wieder zu den üblichen Öffnungszeiten 
für Publikum geöffnet!

Nutzung von Vereinsräumen in gemeindlichen Gebäuden für die kulturelle Bildung
Nähere Hinweise im amtlichen Teil

Weiterhin besteht die Möglichkeit einer vorherigen Terminvereinbarung.
Bitte nutzen Sie diese, um eventuelle Wartezeiten zu vermeiden.

Beachten Sie die näheren Informationen im amtlichen Teil!
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Versichertenberater und Versicherungsälteste 
in der Gemeinde Schmelz
Deutsche Rentenversicherung Saar
Helmut Scherer, Jahnstraße 28 ���������������������������������������(06881) 51581
Deutsche Rentenversicherung Bund
Arno Scheid, Robert-Koch-Straße 95 ��������������������������������(06887) 3434
Alexandra Klein, Versichertenberaterin, Lindscheider Str� 6 �(06888) 
2134008
Dorf im Bohnental� ������������������������������������������������ oder (0171) 1259560
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Dieter Leidinger, Stefanstraße 10 �������������������������������������(06887) 6364
Fachstelle für Demenz der Caritas-Sozialstation Lebach ������(06888) 
5810118
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
E-Mail: info@teilhabeberatung-saarland�de ���������������(0681) 9104770

Bereitschaftsdienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Sie erreichen den ärztlichen Bereitschaftsdienst inklusive Kinder-
ärzte, Augenärzte und HNO-Ärzte kostenlos unter der bundesweit 
einheitlichen Rufnummer 116117.
Zusätzlich sind unsere Bereitschaftsdienstpraxen für Sie geöffnet: 
Von Samstag, 8�00 Uhr, bis Montag, 8�00 Uhr, an Feiertagen (inkl� 
Heiligabend/Silvester), am Rosenmontag sowie an Brückentagen
Bereitschaftsdienstpraxis Lebach
im Caritas-Krankenhaus Lebach
Heeresstraße 49, 66822 Lebach
Kinderärztliche Bereitschaftsdienstpraxis
Im Marienhaus Klinikum Saarlouis
Kapuzinerstraße 4, 66740 Saarlouis

Zahnärztlicher Notfalldienst
(nur in dringenden Fällen und nach vorh� Telefonischer Vereinba-
rung)

Fr� 22�05� Praxis Andras-Altmeyer, Schmelz
����������������������������������������������������������Tel� 06887/3331

Sa�/So� 23�/24�05� Praxis Dr� Jäger, Schmelz-Hüttersdorf
��������������������������������������������������������Tel� 06887/92930

Apotheken-Notdienst
(Dienstbereitschaft von 8�00 bis 8�00 Uhr am Folgetag)
kostenfreie Hot-Line der Telekom ��������������������������������������Tel. 11899
Notdiensthotline von Apotheken.de  ������������������� Tel. 01805/938888

Fr� 22�05� Rosen-Apotheke, Schmelz ��������������� Tel� 06887/92777
Sa� 23�05� Limbacher Apotheke, Schmelz-Limbach ���������������������

�������������������������������������������������������������� Tel� 06887/6767
So� 24�05� DocMorris-Apotheke, Lebach ������ Tel� 06881/9362090
Mo� 25�05� Marien-Apotheke, Schmelz-Hüttersdorf

������������������������������������������������������������ Tel� 06887/92100
Di� 26�05� Bahnhof-Apotheke, Lebach ��������������� Tel� 06881/2838
Mi� 27�05� Winter’sche-Apotheke, Lebach ��������� Tel� 06881/2833
Do� 28�05� Neue Apotheke, Weiskirchen �������������� Tel� 06876/227
Fr� 29�05� Schützen-Apotheke, Lebach �������������� Tel� 06881/2233

Tierärztlicher Notdienst
Notdienst sollte nur in Anspruch genommen werden, wenn Haus-
tierärzt/in nicht erreichbar� Wochenendnotdienst beginnt samstags 
um 13�00 Uhr und endet montags um 7�00 Uhr�

Sa� 23�05� Tierarzt Dr� Mittermüller, Dillingen � Tel� 06831/79070
So� 24�05� Tierarzt Dr� Göschl, Dillingen ���������� Tel� 06831/71919

Öffnungszeiten des Rathauses

Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Montag und Freitag 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 14.00 bis 18.00 Uhr
Das Rathaus ist Dienstag- und Donnerstagnachmittag geschlossen�
Das Standesamt ist darüber hinaus auch Montagnachmittag ge-
schlossen�

Wichtige Rufnummern

Gemeindeverwaltung ������������������������������������������������������(06887) 3010
Bauhof ��������������������������������������������������������������������������(06887) 9124455
Bauhof Bereitschaft ������������������������������������������������������(0160) 8859361
Wasserwerk ���������������������������������������������������������������������(06887) 92188
Wasserwerk Bereitschaft �������������������������������������������(06887) 9124660
Polizeinotruf ������������������������������������������������������������������������������������� 110
Polizeiwache Schmelz �����������������������������������������������������(06887) 92923
Polizeiinspektion Lebach ��������������������������������������������������(06881) 5050
Feuerwehr ���������������������������������������������������������������������������������������  112
Rettungsdienst ��������������������������������������������������������������������������������� 112
Störungsdienst Strom (energis) ����������������������������������(0681) 90692611
Störungsdienst Erdgas (energis) ��������������������������������(0681) 90692610
Schiedspersonen der Gemeinde Schmelz
Bez. Bettingen
Waltraud Ewen  �������������������������������������������������������������(0162) 6668874
Karoline Riefer (Stellvertreterin)�����������������������������������(0162) 4384307
Bez. Außen, Michelbach, Limbach, Dorf im Bohnental
Karoline Riefer (Stellvertreterin)�����������������������������������(0162) 4384307
Bez. Hüttersdorf und Primsweiler
Horst Wagner, Schließstr� 14a ���������������������������������������(06887) 900947
Walter Schütte (Stellv�), Hinter dem Sportplatz 4������(06881) 5953436
Gleichstellungsstelle für Frauen,
 Landkreis Saarlouis ������������������������������������������������������(06831) 444319
Behindertenbeauftragter der Gemeinde Schmelz
Manfred Leinenbach ���������������������������������������������������(0151) 53301641
E-Mail: manfred�leinenbach@kabelmail�de
Giftzentrale Saar �������������������������������������������������������������(06841) 19240
HIV-Hotline� �������������������������������������������������������������������(06831) 444777
Anonyme Alkoholiker, Saarbrücken �������������������������������(0681) 19295
Psychosoziale Beratungsstelle 
des Gesundheitsamtes �������������������������������������������������(06831) 444700
Betreuungsbehörde Landkreis Saarlouis ��������������������(06831) 444436
Pflegestützpunkt Landkreis Saarlouis ������������������������(06831) 120630
DRK Entlastungsangebot für pflegende Angehörige ��(06831) 42152
Ambulante Hospiz- und Palliativberatungszentren ������������  (06835) 
607950
Cartias Saar-Hochwald e� V�
Caritas Sozialstation Lebach-Schmelz ����������������������������(06881) 4839
Caritas Insolvenz- und Schuldnerberatung, Lebach (06881) 537102
Caritas-Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen, Lebach �������������������������������(06881) 538661
Schwangere in Not - anonym und sicher� �������������������(0800) 4040020
Notruf und Beratung
für vergewaltigte und misshandelte Frauen �����������������(0681) 36767
Sozialdienst Kath� Frauen e� V�, Lebach ��������������������������(06881) 4101
Donum Vitae -  
Schwangerschaftskonfliktberatung e.V. ������������������  (06831) 120028
Dtsch� Kinderschutzbund ���������������������������������������������(06831) 701570
Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungs-
stelle des Bistums Trier, Lebach ��������������������������������������(06881) 4065
Verband allein erziehender Mütter und Väter ������������(06881) 924303
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Rathaus wieder für Publikum geöffnet
Seit dem 18.05.2020 ist das Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten 
für den Publikumsverkehr auch ohne vorherige Terminvereinbarung 
wieder freigeben:

Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Montag und Freitag 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag- und Donnerstagnachmittag geschlossen

Das Standesamt ist auch montagnachmittags geschlossen

Wenn Sie das Rathaus aufsuchen, bitten wir Sie, unsere besonderen 
Hygieneauflagen zu beachten. Dazu gehört unter anderem, dass der 
Zutritt nur mit einem Mund-Nasen-Schutz gestattet ist. Auch das 
Personal ist angehalten, einen solchen zu tragen.

Damit wir die Abstandsregeln einhalten können, bitten wir Sie, sich 
zunächst beim Empfang zu melden und dort Ihr Anliegen vorzutra-
gen. Es kann nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern gleichzeitig 
in das Gebäude hinein. Daher kann es passieren, dass Sie ggfs. auch 
vor dem Gebäude warten müssen.

Selbstverständlich ist es weiterhin auch möglich und auch vorteil-
haft, im Vorhinein Termine zu vereinbaren. Hierbei empfiehlt es 
sich, beim Eintreffen am Rathaus die entsprechenden Bearbeiter an-
zurufen, damit Sie von diesen abgeholt werden können und nicht un-
nötig in der Schlange warten müssen.

Vieles lässt sich aber auch ohne persönliche Vorsprache erledigen. 
Rufen Sie uns einfach an unter der Telefonnummer 06887/3010, sen-
den Sie eine E-Mail an gemeinde@schmelz.de oder nutzen Sie unser 
Online Angebot www.schmelz.de.

Wolfram Lang
Bürgermeister

Der Bürgermeister informiert i

Amtlicher Teil
Mit öffentlichen Bekanntmachungen und sonstigen amtlichen Mitteilungen
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 A. Amtliche Texte

Verordnungen

125 Verordnung  
 zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen  
 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Vom 15. Mai 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 und § 73 Absatz 1a Nummer 24 des 
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 bis 3 des Ge-
setzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587), verordnet 
die Landesregierung:

Artikel 1

Änderung der Verordnung zu 
Quarantänemaßnahmen für Ein- und 

Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus

Die Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- 
und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus 
vom 8. April 2020 (Amtsbl. I S. 248), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 2. Mai 2020 (Amtsbl. I S. 284), 
wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 bis 4 ein-
gefügt:

 „Satz 1 gilt nicht für Einreisen aus der Europä-
ischen Union oder einem Schengen-assoziier-
ten Staat oder dem Vereinigten Königreich von 
Großbritannien und Nordirland, sofern kein 
Voraufenthalt in einem Drittstaat direkt vor 
der Einreise stattgefunden hat. Für unerlaubt 
in die Bundesrepublik eingereiste Personen, 
deren Aufenthalt den Behörden bekannt wird, 
gilt Satz 1 entsprechend. Dies gilt nicht, wenn 
der Nachweis eines bereits 14-tägigen Aufent-
haltes im Sinne des Satzes 1 erbracht wird.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 5.

2. In § 7 wird die Angabe „17. Mai 2020“ durch die 
Angabe „31. Mai 2020“ ersetzt.

Artikel 2

Verordnung zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie (VO-CP)

§ 1 
Grundsatz der Kontaktbeschränkung

(1) Physisch-soziale Kontakte sind auf ein absolut nö-
tiges Minimum zu beschränken. Wo immer möglich ist 

ein Mindestabstand zu anderen Personen von einein-
halb Metern einzuhalten.
(2) Ausgenommen sind Kontakte zu Angehörigen des 
eigenen Haushalts, Ehegatten, Lebenspartnern und 
Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft so-
wie Verwandten in gerader Linie ersten Grades und de-
ren jeweilige Haushaltsangehörige.

§ 2 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Im öffentlichen Raum sollte insbesondere bei Kon-
takt mit vulnerablen Personen eine Mund-Nasen-Bede-
ckung getragen werden, sofern gesundheitliche Gründe 
nicht entgegenstehen.
(2) Bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs 
(Eisenbahnen, Straßenbahnen, Busse, Taxen, Passagier-
flugzeuge, Fähren und Fahrgastschiffe) sowie an Bahn-
höfen, Flughäfen, Haltestellen und in Wartebereichen 
müssen alle Fahrgäste und Besucher ab Vollendung des 
sechsten Lebensjahres eine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen, sofern gesundheitliche Gründe nicht entgegen-
stehen. Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen 
auf diese Verpflichtung hinzuweisen.
(3) Während des Aufenthaltes in Ladenlokalen und 
auf Wochenmärkten, die nicht nach § 7 Absatz 1 bis 4 
untersagt sind, und in den zugehörigen Wartebereichen 
haben Kunden und Besucher ab Vollendung des sechs-
ten Lebensjahres eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen, sofern gesundheitliche Gründe oder die Art der 
Leistungserbringung nicht entgegenstehen.
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Besucher in Kranken-
häusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 
für Patienten und Besucher in Arzt- und Psychothera-
peutenpraxen, psychologischen Psychotherapeutenpra-
xen, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutenpra-
xen, Zahnarztpraxen, ambulanten Pflegediensten, den 
übrigen an der Patientenversorgung beteiligten ambu-
lanten und stationären Einrichtungen des Gesundheits-
wesens, sowie für Kunden bei Erbringern körpernaher 
Dienstleistungen soweit die Natur der Dienstleistung 
dem nicht entgegensteht. Körpernahe Dienstleistung 
im Sinne dieser Verordnung ist jede Dienstleistung un-
mittelbar am Menschen, bei der aufgrund ihrer Natur 
der Mindestabstand des § 1 Satz 2 zwangsläufig nicht 
eingehalten werden kann.
(5) Eltern und Sorgeberechtigte haben dafür Sorge zu 
tragen, dass ihre Kinder oder Schutzbefohlenen ab 
Vollendung des sechsten Lebensjahres diese Regelun-
gen einhalten, sofern diese dazu in der Lage sind.

§ 3 
Aufenthalt im öffentlichen Raum

Der Aufenthalt mehrerer Personen im öffentlichen 
Raum ist so zu gestalten, dass er, jeweils ausgehend von 
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Änderung der Rechtsverordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
Landesregierung beschließt weitere Erleichterungen
Am Freitag (15. Mai 2020) hat der saarländische Ministerrat eine Änderung der Rechtsverordnung zur Eindämmung der Corona-Pande-
mie auf den Weg gebracht. Diese trat am vergangenen Montag (18. Mai 2020) in Kraft und gilt vorläufig bis einschließlich 31. Mai 2020.
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einer Bezugsperson, höchstens den Kreis der Angehö-
rigen des eigenen Haushalts, Ehegatten, Lebenspartner, 
Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Ver-
wandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwister-
kinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige sowie 
Angehörige eines weiteren Haushalts umfasst. Zu an-
deren Personen ist wo immer möglich ein Mindestab-
stand von eineinhalb Metern einzuhalten.

§ 3a 
Ansammlungen, Veranstaltungen und 

Versammlungen

(1) Ansammlungen und Veranstaltungen sind verboten. 
Ausgenommen sind Ansammlungen und Veranstaltun-
gen, die dem Betrieb von Einrichtungen, die nicht nach 
dieser Verordnung untersagt sind, zu dienen bestimmt 
sind. Die für den Betrieb der jeweiligen Einrichtung 
geltenden Hygienevorschriften sind einzuhalten. Aus-
nahmegenehmigungen können von der Ortspolizei-
behörde erteilt werden, soweit dies im Einzelfall 
infektionsschutzrechtlich unbedenklich ist. Das Selbst-
organisationsrecht des Landtages, der Gebietskörper-
schaften und sonstiger Körperschaften, Stiftungen und 
Anstalten des öffentlichen Rechts sowie die Tätigkeit 
der Gerichte bleiben hiervon unberührt.

(2) Versammlungen im Sinne des Versammlungsgeset-
zes sind zulässig, sofern sie unter freiem Himmel und 
als Standkundgebung stattfinden, der Mindestabstand 
der Teilnehmer nach § 3 Satz 2 sichergestellt wird und 
besondere infektionsschutzrechtliche Auflagen der zu-
ständigen Behörden beachtet werden.

§ 3b 
Großveranstaltungen

Veranstaltungen im Sinne des § 3a Absatz 1, zu denen 
je Veranstaltungstag und -ort in der Summe mehr als 
1.000 Personen zu erwarten sind (Großveranstaltun-
gen), sind bis einschließlich 31. August 2020 untersagt.

§ 4 
Zusammenkünfte im privaten Bereich

Der Teilnehmerkreis einer Zusammenkunft in privat 
genutzten Räumen und auf privat genutzten Grund-
stücken darf, ausgehend von einer Bezugsperson, nur 
den Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts, 
Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichteheli-
chen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, 
Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige 
Haushaltsangehörige sowie Angehörige eines weiteren 
Haushalts umfassen. Darüber hinaus können Ausnah-
megenehmigungen auf Antrag von der Ortspolizei-
behörde erteilt werden, soweit dies im Einzelfall aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.

§ 5 
Bestattungen

Bestattungen finden nur im engsten Familienkreis statt. 
Zu diesem Personenkreis gehören, ausgehend von der 

oder dem Verstorbenen, der Kreis der Angehörigen des 
eigenen Haushalts, Ehegatten, Lebenspartner, Partner 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte 
in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und 
deren jeweilige Haushaltsangehörige sowie Angehöri-
ge eines weiteren Haushalts. Unter den an einer Be-
stattung teilnehmenden Personen ist, wo möglich, ein 
Mindestabstand nach Maßgabe des § 1 einzuhalten. 
Darüber hinaus sollen Ausnahmegenehmigungen von 
der Ortspolizeibehörde erteilt werden, soweit dies im 
Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertret-
bar ist.

§ 6 
Gottesdienste und religiöse Handlungen

(1) Der individuelle Besuch von Kirchen, Moscheen, 
Synagogen und Räumlichkeiten anderer Glaubens- 
oder Weltanschauungsgemeinschaften ist erlaubt. Der 
Mindestabstand nach Maßgabe des § 1 ist einzuhalten.
(2) Gottesdienste und gemeinsame Gebete sind unter 
freiem Himmel, in Kirchen, Moscheen, Synagogen so-
wie in sonstigen Räumlichkeiten, die zur Grundrechts-
ausübung gemäß Artikel 4 des Grundgesetzes genutzt 
werden, zulässig, wenn die aus Infektionsschutzgrün-
den gebotene Begrenzung der Teilnehmerzahl, die Ab-
standsregeln sowie die besonderen Schutz- und Hygie-
neregelungen gewährleistet sind.

§ 7 
Betriebsuntersagungen und Schließung von 

Einrichtungen
(1) Der Betrieb eines Gaststättengewerbes nach dem 
Saarländischen Gaststättengesetz vom 13. April 2011 
(Amtsbl. I S. 206), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 20. Juni 2012 (Amtsbl. I S. 156), und der Be-
trieb sonstiger Gastronomiebetriebe jeder Art ist nach 
den Vorgaben des Hygieneplans der Landesregierung 
für Gastronomie und Beherbergungsbetriebe in der je-
weils geltenden Fassung, abrufbar unter www.corona. 
saarland.de, mit der Maßgabe gestattet, dass
1. der Betrieb frühestens um 6 Uhr beginnt und spä-

testens um 22 Uhr endet,
2. das Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, 

sofern keine gesundheitlichen Gründe oder arbeits-
schutzrechtlichen Bestimmungen entgegenstehen 
und keine andere gleichwertige Infektionsschutz-
maßnahme gewährleistet ist,

3. der Zugang nach Maßgabe des § 1 unter Vermei-
dung von Warteschlangen gesteuert wird,

4. geeignete Maßnahmen zur vollständigen Nachver-
folgbarkeit mit Vor- und Familienname, Wohnort 
und Erreichbarkeit je eines Vertreters der anwesen-
den Haushalte, sowie deren Ankunftszeit getroffen 
sind und

5. die Einhaltung sonstiger geeigneter technischer, or-
ganisatorischer und persönlicher Infektionsschutz-
maßnahmen für Beschäftigte und Gäste gewähr-
leistet ist.
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Die nach Nummer 4 erhobenen Daten dürfen nicht zu 
einem anderen Zweck als der Aushändigung auf An-
forderung an die Gesundheitsämter verwendet werden 
und sind nach Ablauf eines Monats nach Erhebung ge-
mäß der geltenden Datenschutzgrundverordnung zu 
löschen. Zulässig sind die Abgabe und Lieferung mit-
nahmefähiger Speisen und Getränke. Der Verzehr vor 
Ort ist nur nach Maßgabe dieses Absatzes gestattet.
(2) Der Betrieb von Hotels, Beherbergungsbetrieben 
und Campingplätzen sowie die Zurverfügungstellung 
jeglicher Unterkünfte ist nach den Vorgaben des Hy-
gieneplans der Landesregierung für Gastronomie und 
Beherbergungsbetriebe in der jeweils geltenden Fas-
sung, abrufbar unter www.corona.saarland.de, mit der 
Maßgabe gestattet, dass
1. das Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, 

sofern keine gesundheitlichen Gründe oder arbeits-
schutzrechtlichen Bestimmungen entgegenstehen 
und keine andere gleichwertige Infektionsschutz-
maßnahme gewährleistet ist,

2. die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen ge-
währleisten, dass bis einschließlich 24. Mai 2020 
höchstens die Hälfte der zur Verfügung stehenden 
Übernachtungseinheiten des Betriebes vermietet 
wird, ab dem 25. Mai 2020 höchstens drei Viertel, 
wobei Verträge, mit deren Durchführung bereits 
vor dem 18. Mai 2020 begonnen wurde, unberührt 
bleiben,

3. die Einhaltung sonstiger geeigneter technischer, or-
ganisatorischer und persönlicher Infektionsschutz-
maßnahmen für Beschäftigte und Gäste gewähr-
leistet ist.

Die Zulässigkeit weiterer über die reine Beherbergung 
hinausgehender Angebote im Betrieb richtet sich nach 
den Vorschriften dieser Verordnung.
(3) Verboten ist die Erbringung sexueller Dienstleis-
tungen im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 des Prostitu-
iertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I 
S. 2372), zuletzt geändert am 20. November 2019 
(BGBl. I S. 1626, 1661), sowie die Ausübung des Pros-
titutionsgewerbes im Sinne des § 2 Absatz 3 des Prosti-
tuiertenschutzgesetzes.
(4) Verboten ist der Betrieb von Sauna- und Badean-
stalten, Wellnesscentern, Thermen, Clubs und Disko-
theken, Shishabars, Theatern, Konzerthäusern, Messen, 
Spezial- und Jahrmärkten, Swingerclubs, sonstigen 
Vergnügungsstätten sowie Jugendhäusern und ähnli-
chen Einrichtungen mit Ausnahme von sozialpädago-
gischen Einrichtungen.
(5) Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen 
sämtlicher nicht nach den Absätzen 3 und 4 untersag-
ten Einrichtungen, Anlagen und Betriebe haben den 
Zugang nach Maßgabe des § 1 unter Vermeidung von 
Warteschlangen zu steuern. Sie haben insbesondere 
durch Zugangskontrollen sicherzustellen, dass die Zahl 
von Kunden oder Besuchern dergestalt begrenzt ist, 
dass pro 20 Quadratmeter der dem Publikumsverkehr 
zugänglichen Gesamtfläche nur eine Person Zutritt hat. 
Bei Einhaltung des Mindestabstandes im Sinne des § 1 

sind vier Kunden oder Besucher unabhängig von der 
Gesamtfläche stets zulässig.

(6) Spielplätze können unter freiem Himmel unter Be-
achtung von infektionsschutzrechtlichen Auflagen der 
Ortspolizeibehörden und unter Beachtung besonderer 
Schutzvorkehrungen geöffnet werden.

(7) Der Kurs-, Trainings- und Sportbetrieb sowie der 
Betrieb von Tanzschulen kann unter Einhaltung der fol-
genden Voraussetzungen aufgenommen werden:

1. Einhaltung der Beschränkungen nach § 1,

2. Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis 
zu 5 Personen, bei denen das Training des Einzel-
nen im Vordergrund steht,

3. kontaktfreie Durchführung,

4. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desin-
fektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsa-
mer Nutzung von Geräten,

5. keine Nutzung von Umkleidekabinen,

6. keine Nutzung der Nassbereiche, Öffnung von ge-
sonderten WC-Anlagen möglich,

7. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu 
Anlagen,

8. keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemein-
schaftsräumen an den Sportstätten,

9. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Per-
sonen durch die Aufnahme des Trainingsbetriebes 
und

10. keine Zuschauer.

Der Betrieb zu Trainingszwecken des Berufssports ist 
zulässig, sofern bei der Durchführung der Trainings-
einheiten sichergestellt ist, dass die unter Satz 2 Num-
mer 2 bis 10 aufgeführten Voraussetzungen eingehal-
ten werden. Nach Maßgabe des Absatzes 10 können im 
begründeten Einzelfall auch Ausnahmen zum Betrieb 
und zur Nutzung für Sportstätten zum Training von 
Sportlerinnen und Sportlern des Olympiakaders und 
des Perspektivkaders durch die zuständige Ortspoli-
zeibehörde erteilt werden. Die Ausnahmen müssen in 
allen Fällen aus infektionsschutzrechtlicher Sicht ver-
tretbar sein. Die Ausnahmegenehmigung kann zeitlich 
befristet werden.

(8) Reisebusreisen dürfen ab dem 25. Mai 2020 unter 
der Einhaltung von Hygienemaßnahmen nach den 
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts stattfinden.

(9) Der Betrieb von Vereinsräumen ist erlaubt zum 
Zwecke kultureller Bildungsarbeit. Hierbei gilt § 12 
der Verordnung zum stufenweisen Einstieg in den 
schulischen Präsenzunterricht und den Betrieb sonsti-
ger Bildungseinrichtungen sowie Kindertageseinrich-
tungen entsprechend.

(10) Die zuständige Ortspolizeibehörde kann in atypi-
schen Einzelfällen auf Antrag Ausnahmegenehmigun-
gen erteilen, soweit dies aus Sicht des Infektionsschut-
zes unbedenklich ist und der Zweck dieser Verordnung 
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gewahrt wird. Die Ausnahmegenehmigung kann zeit-
lich befristet werden.
(11) Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen von 
Ladenlokalen und Wochenmärkten, deren Betrieb nach 
den Absätzen 3 und 4 nicht untersagt ist, des öffent-
lichen Personenverkehrs sowie die Erbringer körper-
naher Dienstleistungen haben sicherzustellen, dass in 
ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich
1. das Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, 

sofern keine gesundheitlichen Gründe oder arbeits-
schutzrechtlichen Bestimmungen entgegenstehen 
und keine andere gleichwertige Infektionsschutz-
maßnahme gewährleistet ist,

2. die Kunden oder Besucher ab Vollendung des 
sechsten Lebensjahres eine Mund-Nasen-Bede-
ckung tragen, sofern gesundheitliche Gründe oder 
die Natur der Dienstleistung nicht entgegenstehen; 
§ 2 Absatz 5 gilt entsprechend,

3. die Einhaltung von Hygienemaßnahmen nach den 
Empfehlungen der Landesregierung vom 20. April 
2020, abrufbar unter www.corona.saarland.de, ge-
währleistet ist.

§ 8 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

(1) Das Betreten von Werkstätten für behinderte Men-
schen und weiteren Einrichtungen von Menschen mit 
Behinderungen, insbesondere Tagesförderstätten und 
Tageszentren für Menschen mit Behinderungen, ist 
verboten. Ausgenommen vom Betretungsverbot sind 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sozial- und Ge-
sundheitsbehörden, soweit die Betretung der Einrich-
tung zur der Feststellung von Sozialleistungsansprü-
chen notwendig ist.
(2) Die Wiederherstellung des uneingeschränkten Be-
triebes erfolgt in Stufen. Der Zeitpunkt der Übergän-
ge zwischen den einzelnen Stufen wird vom Minis-
terium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
unter Beteiligung der Leistungserbringer festgelegt. 
Maßgeblich für die Beurteilung ist insbesondere, ob 
das vordringliche Ziel der weiteren Eindämmung der 
Ausbreitung der Corona-Pandemie eingehalten werden 
kann.
(3) Unabhängig von dem in jeder Einrichtung auf der 
Grundlage des Infektionsschutzgesetzes sowie der 
Gesundheitsvorsorge-Verordnung des Saarlandes er-
stellten Hygieneplans sowie der im Rahmen der ein-
gerichteten Notbetreuung entwickelten Konzepte zur 
Regelung eines geordneten Ablaufes der Notbetreuung 
erfolgt in jeder Stufe eine Prüfung, ob und welche Maß-
nahmen ergriffen werden müssen, um auch insoweit 
das vordringliche Ziel der weiteren Eindämmung der 
Ausbreitung der Corona-Pandemie einzuhalten. Maß-
geblich ist hier insbesondere der Schutz der Menschen 
mit Behinderung, der Schutz der Beschäftigten sowie 
der Schutz der betreuenden Familien bzw. der besonde-
ren Wohnform, in der die Menschen mit Behinderung 
leben. Die Leistungserbringer sind zu dieser Prüfung 
angehalten. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie kann Hinweise und Vorgaben ertei-
len. Die Zuständigkeiten der Gesundheitsämter werden 
hierdurch nicht berührt.

(4) In einer ersten Stufe, ab dem 18. Mai 2020, wird 
das Betretungsverbot in Werkstätten für behinderte 
Menschen, Tagesförderstätten und Tageszentren in ein-
geschränktem Umfang wie folgt aufgehoben:

1. Der Besuch der Einrichtungen ist für die Menschen 
mit Behinderung freiwillig.

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Werkstätten 
für behinderte Menschen, Tagesförderstätten und 
Tageszentren sowie diejenigen Menschen mit Be-
hinderung, die nicht im besonderen Wohnformen 
im Sinne des SGB IX betreut werden, können eine 
Werkstatt für behinderte Menschen, eine Tagesför-
derstätte oder ein Tageszentrum besuchen. Voraus-
setzung hierfür ist ein Hygiene- und Schutzkonzept 
zur Sicherstellung der Maßgaben der Verordnung 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie 
einschlägigen Empfehlungen, insbesondere des 
Robert- Koch-Institutes. Ausnahmen vom Betre-
tungsverbot sind auch möglich, wenn eine Werk-
statt für behinderte Menschen systemrelevante 
Aufgaben wahrnimmt, die Tagesstruktur als heil-
pädagogische Maßnahme dringend erforderlich 
ist oder ein geschlossenes System gewährleistet 
ist. Dabei ist die Anzahl der Personen und der 
festen Gruppen, die sich gleichzeitig in einer der 
o. g. Einrichtung befinden oder zu einer der oben 
genannten Einrichtung befördert werden, so zu 
wählen, dass den Vorgaben gemäß § 1 Rechnung 
getragen werden kann. Die Aufhebung des Betre-
tungsverbotes gilt für Menschen mit Behinderung, 
die keine Symptome eines Atemwegsinfektes oder 
erhöhte Temperatur aufweisen, die nicht in Kontakt 
mit einer infizierten Person stehen oder innerhalb 
der letzten 14 Tage standen, die nicht aufgrund von 
z. B. Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes oder 
chronischer Atemwegserkrankungen zu dem vul-
nerablen Personenkreis gehören, und in der Lage 
sind, gegebenenfalls mit Anleitung, die notwendi-
gen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

3. Für Werkstätten für behinderte Menschen gilt da-
rüber hinaus Folgendes: Die Gesamtzahl der zeit-
gleich in einer Werkstatt für behinderte Menschen 
betreut und beschäftigten Menschen mit Behinde-
rung soll ein Viertel der genehmigten Plätze für 
eine Betriebsstätte einer Werkstatt für behinderte 
Menschen nicht überschreiten.

4. Die Betreuung und Beschäftigung erfolgt einzeln 
oder in Kleingruppen von maximal fünf Menschen 
mit Behinderung. Bei den Kleingruppen ist darauf 
zu achten, dass Menschen, die nicht in besonderen 
Wohnformen wohnen und Bewohner von besonde-
ren Wohnformen jeweils getrennten Gruppen zu-
geordnet werden. Ein Austausch, Nachrücken oder 
Auffüllen der Gruppen ist nicht zulässig.

5. Der Fahrdienst ist ebenfalls pro Gruppe zu orga-
nisieren unter Anwendung eines besonderen Infek-
tionsschutz- und Hygienekonzeptes.
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6. Die Leistungserbringer tragen Sorge für ein Infek-
tionsschutz- und Hygienekonzept, das Abstandsre-
geln und ein Reinigungskonzept enthält. Es wird 
dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Familie vorgelegt. Für die Einhaltung und 
Fortschreibung ist der Leistungserbringer verant-
wortlich. Außerdem sind die Abstandsregelungen, 
auch beim Zutritt und Verlassen der Einrichtung, 
einzuhalten.

7. Das Mittagessen und die Pausen sind so zu orga-
nisieren, dass die Hygienevorschriften und die Ab-
standsregeln eingehalten werden können.

§ 9 
Einrichtungen zur Pflege, Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhäuser
(1) Das Betreten von Einrichtungen der teilstationären 
Tages- und Nachtpflege ist untersagt.
(2) Besuche in Einrichtungen nach § 1a und 1b des 
Saarländischen Wohn-, Betreuungs- und Pflegequali-
tätsgesetzes vom 6. Mai 2009 (Amtsbl. S. 906), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. August 
2018 (Amtsbl. I S. 674), sind unzulässig. Ausnahmen 
für Angehörige sind in Ausnahmefällen zulässig. Ma-
ximal ist ein registrierter Besucher pro Bewohner und 
Tag für längstens eine Stunde zuzulassen. Dabei sind 
geeignete Schutzmaßnahmen einzuhalten und eine Hy-
gieneunterweisung ist regelmäßig durchzuführen. Aus-
nahmen sind für medizinisch oder ethisch-sozial ange-
zeigte Besuche, insbesondere bei Palliativpatientinnen 
und -patienten, oder seelsorgerische Besuche zulässig. 
Die Einrichtungen können unter Vorlage eines Hygi-
ene- und Sicherheitskonzepts weitergehende Ausnah-
men von dem Besuchsverbot bei dem Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie beantragen.
(3) Für den Betrieb von Krankenhäusern, Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen werden nachstehen-
de Maßnahmen angeordnet:
1. Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 

den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren, Pa-
tienten und Personal zu schützen und persönliche 
Schutzausrüstung einzusparen.

2. Die Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtun-
gen haben auf der Basis der unterschiedlichen bau-
lichen Voraussetzungen, des differenzierten Versor-
gungsauftrags und der unterschiedlichen Aufgaben 
in ambulanter, tagesklinischer und stationärer Ver-
sorgung ein Hygienekonzept unter Einbindung der 
zuständigen Gesundheitsämter zu erstellen. Dieses 
hat unter anderem zu berücksichtigen, um eine 
vollständige Isolation der Patienten zu verhindern, 
dass jedem Patienten die Möglichkeit des wieder-
kehrenden Besuchs durch eine definierte Person 
ermöglicht wird, sofern es aktuell kein aktives 
SARS-Cov-2-Infektionsgeschehen in der Einrich-
tung gibt. Dabei sind geeignete Schutzmaßnahmen 
einzuhalten und eine Hygieneunterweisung regel-
mäßig durchzuführen. Ausgenommen davon sind 
medizinisch oder ethisch-sozial angezeigte Be-
suche, insbesondere auf Kinderstationen, bei Pal-

liativpatientinnen und -patienten, oder seelsorgeri-
sche Besuche.

3. Planbare Aufnahmen, auch in Tageskliniken, sind 
nach Maßgabe und Weisung des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie so zu 
reduzieren oder auszusetzen, dass zeitnah die Auf-
nahmekapazitäten für COVID-19-Patientinnen 
oder -Patienten bereitstehen; dies gilt insbesondere 
für die Kapazitäten in der Intensivmedizin.

4. Krankenhäuser mit einer oder mehreren Intensiv-
stationen unternehmen alles Notwendige, um ihre 
Beatmungskapazitäten zu erhöhen und die Funk-
tionsfähigkeit der Intensivstationen zu sichern.

5. Kantinen oder andere der Öffentlichkeit zugängli-
che Einrichtungen für Patientinnen und Patienten 
sowie Besucherinnen und Besucher können nach 
Maßgabe des § 7 Absatz 1 geöffnet werden. Warte-
bereiche sind entsprechend den Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts kontaktreduzierend auszu-
gestalten.

(4) Von den Betretungsverboten der Absätze 1 bis 3 
sind Betretungen zum Zwecke der Rechtspflege und 
der sozialleistungsrechtlichen Bedarfsermittlung durch 
Sozialleistungsträger ausgenommen. Im Übrigen gilt 
§ 8 Absatz 4 entsprechend.

§ 10 
Staatliche Hochschulen

(1) Der Hochschulbetrieb der Universität des Saarlan-
des, der Hochschule für Technik und Wirtschaft des 
Saarlandes, der Hochschule der Bildenden Künste Saar 
und der Hochschule für Musik Saar einschließlich des 
Studien-, Lehr- und Prüfungsbetriebs in Präsenzform 
ist unter der Maßgabe der Einhaltung von Hygienemaß-
nahmen nach den Empfehlungen des Robert Koch-Ins-
tituts und der Berücksichtigung der Pandemiepläne der 
jeweiligen Hochschule gestattet. Bei der Durchführung 
des Lehrbetriebs sind Online-Angebote zu berück-
sichtigen. Nähere Bestimmungen zur Anpassung von 
Lehre, Studium und Prüfungen können von der für die 
jeweilige Hochschule zuständigen Aufsichtsbehörde 
erlassen werden.
(2) Die Hochschulen können im jeweiligen Einzelfall 
im Einvernehmen mit den betroffenen Studierenden 
entscheiden, ob sie mündliche Prüfungen per Video-
konferenz durchführen. Hierfür können auch die gän-
gigen kommerziellen Systeme genutzt werden, wobei 
die Sicherheit sowie die Identitätsfeststellung zu ge-
währleisten sind.
(3) Die Prüfungsämter sind angehalten, die Bearbei-
tungszeiten laufender Qualifizierungsarbeiten, insbe-
sondere Hausarbeiten, Bachelor-, Master- und Staats-
examensarbeiten, entsprechend anzupassen.

§ 10a 
Staatsprüfung

(1) Das Prüfungsverfahren betreffend die Ersten Staats-
prüfungen für die Lehrämter kann unter Beachtung der 



Nr. 21/2020 I Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Schmelz Seite 9

Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 15. Mai 2020 323

infektionsschutzrechtlichen Maßgaben und eventueller 
diesbezüglicher gesonderter Vorgaben der jeweiligen 
Gesundheitsämter, entsprechend der gängigen Ver-
fahrensweise an den Standorten der Universität des 
Saarlandes, der Hochschule für Musik Saar und der 
Hochschule der Bildenden Künste Saar, durchgeführt 
werden.

(2) Das Prüfungsverfahren betreffend die Zweiten 
Staatsprüfungen einschließlich der zulassungsrelevan-
ten Prüfungsleistungen im Rahmen der Vorbereitungs-
dienste für die Lehrämter kann unter Beachtung der 
infektionsschutzrechtlichen Maßgaben und eventueller 
diesbezüglicher gesonderter Vorgaben der jeweiligen 
Gesundheitsämter durchgeführt werden.

§ 10b 
Private Hochschulen, Berufsakademien und 
wissenschaftliche Forschungseinrichtungen

§ 10 Absatz 1 gilt entsprechend für im Saarland staat-
lich anerkannte Hochschulen in freier Trägerschaft, für 
staatlich anerkannte Berufsakademien und für wissen-
schaftliche Forschungseinrichtungen im Saarland.

§ 10c 
Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes

(1) Der Präsenzbetrieb an der Fachhochschule für Ver-
waltung des Saarlandes (FHSV) ist unter Beachtung 
besonderer Vorsichts- und Hygienemaßnahmen und 
unter Berücksichtigung der vorhandenen räumlichen, 
personellen und organisatorischen Kapazitäten sowie 
in dem Umfang, wie es für die Gewährleistung der 
Durchführung des Studiums und zur Vorbereitung von 
Prüfungen für unbedingt erforderlich angesehen wird, 
gestattet. Bei der Durchführung des Lehrbetriebs sind 
Online-Angebote zu berücksichtigen. Fortbildungsver-
anstaltungen in den Geschäftsbereichen „Allgemeine 
Fortbildung“ und „Polizeiliche Fortbildung“ werden 
bis vorläufig 31. Mai 2020 nicht durchgeführt.

(2) Für das Verhalten und die Abläufe bei der Anwe-
senheit in den Gebäuden der FHSV ist unter Berück-
sichtigung der einschlägigen Empfehlungen, insbeson-
dere des Musterhygieneplans zum Infektionsschutz in 
Schulen im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen 
des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 24. April 
2020, des Robert Koch-Instituts und der Kultusminis-
terkonferenz, ein Hygieneplan Corona-Pandemie zu er-
arbeiten und in Kraft zu setzen.

(3) Die näheren Bestimmungen trifft das Ministerium 
für Inneres, Bauen und Sport als zuständige Aufsichts-
behörde.

§ 10d 
Staatliche Prüfungen in akademischen Heilberufen

(1) Staatsexamen in Medizin, Pharmazie und Psycho-
therapie können unter Einhaltung der erforderlichen 
Maßnahmen zum Infektionsschutz durchgeführt wer-
den. Der für die Durchführung der Prüfung Verantwort-

liche stimmt die zum Infektionsschutz erforderlichen 
Maßnahmen mit dem zuständigen Gesundheitsamt ab.
(2) Eignungs- und Kenntnisprüfungen in den Berei-
chen Medizin, Pharmazie und Psychotherapie können 
unter Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen zum 
Infektionsschutz durchgeführt werden.“

§ 11 
Studentenwerk im Saarland e. V., 

Verpflegungsbetriebe der Hochschulen
(1) Die Verpflegungsbetriebe des Studentenwerks im 
Saarland e. V. an den Standorten der Universität des 
Saarlandes in Saarbrücken und Homburg, der htw saar 
an den Standorten Campus Alt-Saarbrücken, Campus 
Rotenbühl und Göttelborn und an der Hochschule für 
Musik Saar können nach Maßgabe von § 7 Absatz 1 
geöffnet werden.
(2) Für Cafeterien und sonstige Verpflegungsein rich-
tungen an den Hochschulen des Saarlandes gilt § 7 Ab-
satz 1 entsprechend.

§ 12 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig den Ge- oder Verboten der §§ 3 
bis 11 mit Ausnahme des § 7 Absatz 11 Satz 2 Num-
mer 1 und 2 zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Absatz 2 
des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 
fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.
(3) Eine Strafbarkeit, insbesondere nach den §§ 74, 75 
des Infektionsschutzgesetzes, bleibt unberührt.

§ 13 
Zuständige Behörden

(1) Zuständig für die Ausführung und Durchsetzung 
dieser Verordnung sind die Ortspolizeibehörden. Zu-
ständige Verwaltungsbehörden für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dieser Ver-
ordnung sind die Gemeindeverbände.
(2) Die Vollzugspolizei leistet Amts- und Vollzugshilfe; 
die polizeilichen Gefahrenabwehraufgaben nach dem 
Saarländischen Polizeigesetz bleiben unberührt und 
bestehen weiterhin fort.

§ 14 
Besondere Regelungen bei regionalem 

Infektionsgeschehen
Steigt die Anzahl der Neuinfektionen mit dem SARS-
CoV-2-Virus in einem Landkreis oder im Regionalver-
band Saarbrücken innerhalb eines Zeitraums von sieben 
Tagen auf mehr als 50 pro 100.000 Einwohner, kann 
die Landesregierung im Benehmen mit den jeweils be-
troffenen Kreispolizeibehörden durch Verordnung die 
notwendigen Schutzmaßnahmen für einen bestimmten 

infektionsschutzrechtlichen Maßgaben und eventueller 
diesbezüglicher gesonderter Vorgaben der jeweiligen Ge-
sundheitsämter, entsprechend der gängigen Verfahrenswei-
se an den Standorten der Universität des Saarlandes, der 
Hochschule für Musik Saar und der Hochschule der Bilden-
den Künste Saar, durchgeführt werden.

(2) Das Prüfungsverfahren betreffend die Zweiten Staats-
prüfungen einschließlich der zulassungsrelevanten Prü-
fungsleistungen im Rahmen der Vorbereitungsdienste für 
die Lehrämter kann unter Beachtung der infektionsschutz-
rechtlichen Maßgaben und eventueller diesbezüglicher ge-
sonderter Vorgaben der jeweiligen Gesundheitsämter durch-
geführt werden.

§ 10b  
Private Hochschulen, Berufsakademien und 
 wissenschaftliche Forschungseinrichtungen

§ 10 Absatz 1 gilt entsprechend für im Saarland staatlich 
anerkannte Hochschulen in freier Trägerschaft, für staatlich 
anerkannte Berufsakademien und für wissenschaftliche For-
schungseinrichtungen im Saarland.

§ 10c  
Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes

(1) Der Präsenzbetrieb an der Fachhochschule für Verwal-
tung des Saarlandes (FHSV) ist unter Beachtung besonderer 
Vorsichts- und Hygienemaßnahmen und unter Berücksichti-
gung der vorhandenen räumlichen, personellen und organi-
satorischen Kapazitäten sowie in dem Umfang, wie es für 
die Gewährleistung der Durchführung des Studiums und zur 
Vorbereitung von Prüfungen für unbedingt erforderlich an-
gesehen wird, gestattet. Bei der Durchführung des Lehrbe-
triebs sind Online-Angebote zu berücksichtigen. Fortbil-
dungsveranstaltungen in den Geschäftsbereichen „Allge-
meine Fortbildung“ und „Polizeiliche Fortbildung“ werden 
bis vorläufig 31. Mai 2020 nicht durchgeführt.

(2) Für das Verhalten und die Abläufe bei der Anwesenheit 
in den Gebäuden der FHSV ist unter Berücksichtigung der 
einschlägigen Empfehlungen, insbesondere des Musterhy-
gieneplans zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der 
Corona-Pandemiemaßnahmen des Ministeriums für Bil-
dung und Kultur vom 24. April 2020, des Robert Koch-Ins-
tituts und der Kultusministerkonferenz, ein Hygieneplan 
Corona-Pandemie zu erarbeiten und in Kraft zu setzen.

(3) Die näheren Bestimmungen trifft das Ministerium  
für Inneres, Bauen und Sport als zuständige Aufsichts- 
behörde. 

§ 10d  
Staatliche Prüfungen in akademischen Heilberufen

(1) Staatsexamen in Medizin, Pharmazie und Psychothera-
pie können unter Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen 
zum Infektionsschutz durchgeführt werden. Der für die 
Durchführung der Prüfung Verantwortliche stimmt die zum 
Infektionsschutz erforderlichen Maßnahmen mit dem zu-
ständigen Gesundheitsamt ab.

(2) Eignungs- und Kenntnisprüfungen in den Bereichen 
Medizin, Pharmazie und Psychotherapie können unter Ein-
haltung der erforderlichen Maßnahmen zum Infektions-
schutz durchgeführt werden.“

§ 11  
Studentenwerk im Saarland e. V.,  

Verpflegungsbetriebe der Hochschulen

(1) Die Verpflegungsbetriebe des Studentenwerks im Saar-
land e. V. an den Standorten der Universität des Saarlandes 
in Saarbrücken und Homburg, der htw saar an den Standor-
ten Campus Alt-Saarbrücken, Campus Rotenbühl und Göt-
telborn und an der Hochschule für Musik Saar können nach 
Maßgabe von § 7 Absatz 1 geöffnet werden.

(2) Für Cafeterien und sonstige Verpflegungseinrichtungen 
an den Hochschulen des Saarlandes gilt § 7 Absatz 1 ent-
sprechend.

§ 12  
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 
24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Ge- oder Verboten der §§ 3 bis 11 mit 
Ausnahme des § 7 Absatz 11 Satz 2 Nummer 1 und 2 zuwi-
derhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Absatz 2 des 
Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu fünf-
undzwanzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Eine Strafbarkeit, insbesondere nach den §§ 74, 75 des 
Infektionsschutzgesetzes, bleibt unberührt.

§ 13 
 Zuständige Behörden

(1) Zuständig für die Ausführung und Durchsetzung dieser 
Verordnung sind die Ortspolizeibehörden. Zuständige Ver-
waltungsbehörden für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach dieser Verordnung sind die Ge-
meindeverbände.

(2) Die Vollzugspolizei leistet Amts- und Vollzugshilfe; die 
polizeilichen Gefahrenabwehraufgaben nach dem Saarlän-
dischen Polizeigesetz bleiben unberührt und bestehen wei-
terhin fort.

§ 14  
Besondere Regelungen bei regionalem 

Infektionsgeschehen

Steigt die Anzahl der Neuinfektionen mit dem SARSCoV-
2-Virus in einem Landkreis oder im Regionalverband Saar-
brücken innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen auf 
mehr als 50 pro 100.000 Einwohner, kann die Landesregie-
rung im Benehmen mit den jeweils betroffenen Kreispoli-
zeibehörden durch Verordnung die notwendigen Schutz-
maßnahmen für einen bestimmten räumlichen und zeitli-
chen Geltungsbereich erlassen. Das Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie unterrichtet das Robert 
Koch-Institut über die getroffenen Maßnahmen.

§ 15  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 18. Mai 2020 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie vom 2. Mai 2020 (Amtsbl. I S. 284) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 mit 
Ablauf des 31. Mai 2020 außer Kraft. § 3b tritt mit Ablauf 
des 31. August 2020 außer Kraft.
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Schulturnhalle Stefanschule Zeit
Mo Freie Zeit 16.00 - 19.30 Uhr

TL Hüttersdorf - Herzgruppe 19.30 - 20.30 Uhr
KKJA Tanzmariechen (Ü18) 20.30 - 22.00 Uhr

Di Kneippverein Schmelz - Fit in Form 50+ 16.30 - 17.30 Uhr
Kneippverein Schmelz - Step Aerobic 17.45 - 18.45 Uhr
Kneippverein Schmelz - Zumba Gold 19.00 - 20.00 Uhr
KKJA Prinzengarde (Ü18) 20.00 - 22.00 Uhr

Mi Freie Zeit 16.00 - 18.00 Uhr
TTC Schmelz - Schüler/Jugend 18.00 - 22.00 Uhr

Do KKJA - Juniorentanzmariechen 16.00 - 18.00 Uhr
FC Holzbein 18.00 - 20.00 Uhr
Frauenturngemeinschaft Schmelz 88 e.V. 20.00 - 21.30 Uhr

Fr Freie Zeit 16.00 - 17.30 Uhr
Kneippverein Schmelz - Yoga 17.30 - 19.00 Uhr
TTC Schmelz - Schüler/Jugend 19.00 - 20.00 Uhr
TTC Schmelz - Aktive 20.00 - 22.00 Uhr

Sa Freie Zeit 09.00 - 12.00 Uhr
Kirchenchor - Funkenmariechen 12.00 - 18.00 Uhr
TTC Schmelz - Pflichtspiele Aktive 18.00 - 22.00 Uhr

So Freie Zeit 10.00 - 14.00 Uhr
Kirchenchor - Prinzengarde 14.00 - 16.00 Uhr
Freie Zeit 16.00 - 22.00 Uhr

Schulturnhalle Kettelerschule Zeit
Mo TV Schmelz Gymnastikgruppe Frauen 15.30 - 16.30 Uhr

SG Schmelz Eltern + Kind 16.30 - 18.30 Uhr
SG Schmelz Ju-Jutsu - Erwachsene 19.00 - 21.00 Uhr

Di SG Schmelz Jazz Modern Dance - Schüler 17.00 - 19.00 Uhr
TV Schmelz Gymnastikgruppe Frauen 19.30 - 20.30 Uhr
TL Hüttersdorf - Vario Workout 20.30 - 21.30 Uhr

Mi Freie Zeit 15.30 - 17.00 Uhr
SG Schmelz Judo - Schüler 17.00 - 19.00 Uhr
SG Schmelz Easy Fit 19.00 - 21.00 Uhr

Do Kneippverein Schmelz - 
Line Dance Anfänger

16.15 - 17.15Uhr

Kneippverein Schmelz - 
Line Dance Fortgeschrittene

17.30 - 19.00 Uhr

SG Schmelz Jazz Modern Dance - Schüler 19.00 - 20.30 Uhr
TV Schmelz Gymnastikgruppe Frauen 20.30 - 21.30 Uhr

Fr Freie Zeit 15.30 - 17.00 Uhr
SG Schmelz Judo - Schüler 17.00 - 21.00 Uhr
Freie Zeit 21.00 - 22.00 Uhr

Sa Freie Zeit 09.00 - 12.00 Uhr
KKJA - Jugendgarde 12.00 - 14.00 Uhr
KKJA - Garde (U18) 14.00 - 17.00 Uhr
SG Schmelz Kendo - Erwachsene 17.00 - 19.00 Uhr
Freie Zeit 19.00 - 22.00 Uhr

So SG Schmelz - Eltern und Kind 10.00 - 12.00 Uhr
Freie Zeit 12.00 - 16.00 Uhr
KKJA - Prinzengarde (Ü18) 16.00 - 19.00 Uhr
KKJA Tanzpaar (Ü18) 19.30 - 22.00 Uhr

Schulturnhalle Johannesschule Zeit
Mo TL Hüttersdorf - Kinderturnen 16.00 - 17.00 Uhr

TL Hüttersdorf - Kinderleichtathletik 17.15 - 18.30 Uhr
TL Hüttersdorf - Body and Mind Damen 19.00 - 20.15 Uhr
Freie Zeit 20.15 - 22.00 Uhr

Di TL Hüttersdorf - Aktiv und Gesund 15.00 - 16.00 Uhr
TL Hüttersdorf - Seniorinnen 60Plus 16.00 - 17.00 Uhr
TL Hüttersdorf - Leichtathletik Jugend 17.00 - 18.30 Uhr
TL Hüttersdorf - Volleyball Damen 18.30 - 20.30 Uhr
TL Hüttersdorf - 
Hobbyvolleyball Erwachsene

20.30 - 22.00 Uhr

Mi Freie Zeit 15.00 - 16.00 Uhr
TL Hüttersdorf - Volleyball Küken 16.00 - 17.00 Uhr
TL Hüttersdorf - Leichtathletik Kinder 17.00 - 19.00 Uhr
TL Hüttersdorf - Volleyball Damen 19.00 - 21.00 Uhr

Do TL Hüttersdorf - Leichtathletik Jugend 17.00 - 18.30 Uhr
TL Hüttersdorf - Volleyball Jugend 18.30 - 20.00 Uhr
Freie Zeit 20.00 - 22.00 Uhr

Fr TL Hüttersdorf - Eltern-Kind-Turnen 15.00 - 17.15 Uhr
TL Hüttersdorf - Volleyball Jugend 17.30 - 19.00 Uhr
TL Hüttersdorf - Frauenfitness 40+ 19.30 - 20.45 Uhr

Sa Freie Zeit 10.00 - 13.30 Uhr
DRK Arbeitskreis Behinderte 13.30 - 14.30 Uhr
TL Hüttersdorf - Rundenspiele Damen 15.00 - 22.00 Uhr

So TL Hüttersdorf - Rundenspiele Jugend 10.00 - 18.00 Uhr

Öffnung der gemeindeeigenen Hallen zu 
Trainingszwecken ab Montag, 25.05.2020
Aufgrund des § 7 Abs. 7 der Verordnung zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie (CO-CP) vom 15.05.2020 (Amtsbl. I. S. 318) kann der 
Trainingsbetrieb in den gemeindlichen Hallen und dem Kulturhaus 
Hüttersdorf unter folgenden Maßgaben wieder stattfinden:

1. Einhaltung des Mindestabstandes vom 1,5 m zu  
anderen Personen,

2. Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu 5 
Personen, bei denen das Training des Einzelnen im  
Vordergrund steht (keine Wettkampfsimulation),

3. kontaktfreie Durchführung,
4. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaß-

nahmen, insbesondere sind gemeinsame genutzte Geräte nach 
jedem Gebrauch zu desinfizieren,

5. keine Nutzung von Umkleidekabinen,
6. keine Nutzung der Nassbereiche,
7. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zum Gebäude,
8. keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen,
9. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen durch 

die Aufnahme des Trainingsbetriebes und
10. keine Zuschauer.
Des Weiteren müssen die Vereine mit Hilfe einer entsprechenden 
Teilnehmerliste dokumentieren, welche Mitglieder am Trainingsbe-
trieb teilgenommen haben. In die Liste sind aufzunehmen: Name 
des Vereines, Vor- und Familienname des Teilnehmers, Anschrift, 
Telefonnummer, Datum, Ankunftszeit in der Halle, Uhrzeit des Ver-
lassens der Halle, Unterschrift des Teilnehmers. Ein entsprechen-
des Musterformular steht auf der Homepage der Gemeinde Schmelz 
unter www.schmelz.de zum Download bereit. Bei Rückfragen wen-
den Sie sich an die Ortspolizeibehörde, Telefon: 06887-301131 oder 
06887-301132
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde
Wolfram Lang

Nutzung von Vereinsräumen in gemeindlichen 
Gebäuden für die kulturelle Bildung
Aufgrund des § 7 Abs. 9 der Verordnung zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie (CO-CP) vom 15.05.2020 (Amtsbl. I. S. 318) ist es er-
laubt, die Vereinsräume für die kulturellen Bildungsangebote (z. B. 
Kunst, Theater, Musik) wieder zu nutzen. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die ergriffenen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen den 
für die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen geltenden Vor-
gaben nach § 1 der Verordnung zum stufenweisen Einstieg in den 
schulischen Präsenzunterricht und den Betrieb sonstiger Bildungs-
einrichtungen sowie Kindertageseinrichtungen entsprechen. Das 
bedeutet, dass insbesondere die Vorgaben des Musterhygieneplans 
für die saarländischen Schulen zu berücksichtigen sind. So ist in 
den Musikschulen der instrumentale und vokale Unterricht erlaubt, 
soweit nicht mehr als drei Personen einschließlich der Lehrperson 
daran teilnehmen. Entsprechendes gilt auch für Musikvereine.
Die entsprechenden Verordnungen und der Musterhygieneplan für 
die saarländischen Schulen stehen auf der Internetseite der Ge-
meinde Schmelz unter www.schmelz.de zum Download bereit.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde
Wolfram Lang

Hallenbelegungspläne für das Sommerhalbjahr 2020
Der Trainingsbetrieb in den gemeindlichen Hallen kann ab Montag, 
25. Mai 2020, aufgrund der Verordnung zur Änderung infektions-
rechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
vom 15. Mai 2020 und unter den durch die Ortspolizeibehörde 
Schmelz festgelegten Maßgaben wieder aufgenommen werden. 
Ausgenommen davon ist bis auf Weiteres die Turnhalle der Ketteler 
Schule. Es gelten die nachstehenden vom Sportring Schmelz am 04. 
März 2020 beschlossenen und vom Gemeinderat Schmelz am 07. 
Mai 2020 genehmigten Hallenbelegungspläne für das Sommerhalb-
jahr 2020. Für Rückfragen oder Änderungen wenden Sie sich bitte 
an die Gemeinde Schmelz, Frau Valentin Tel. 06887/301-155 oder 
per E-Mail an i.valentin@schmelz.de.

Primshalle Zeit
Mo TL Hüttersdorf - Volleyball Jugend 17.00 - 19.00 Uhr (3/3)

TL Hüttersdorf - Volleyball Damen 19.00 - 20.30 Uhr (1/3)
HC 77 Schmelz - Jugend 19.00 - 20.30 Uhr (2/3)
HC 77 Schmelz - Aktive 20.30 - 22.00 Uhr (3/3)

Di HC 77 Schmelz - Jugend 16.00 - 20.30 Uhr (3/3)
HC 77 Schmelz - Aktive 20.30 - 22.00 Uhr (3/3)

Mi HC 77 Schmelz - Jugend 15.30 - 19.00 Uhr (3/3)
SG Schmelz - Badminton Jugendliche 19.00 - 21.00 Uhr (3/3)
SG Schmelz - Badminton Erwachsene 21.00 - 22.00 Uhr (3/3)

Do HC 77 Schmelz - Jugend 16.00 - 19.00 Uhr (3/3)
HC 77 Schmelz - Aktive 19.00 - 22.00 Uhr (3/3)

Fr HC 77 Schmelz - Jugend 16.00 - 20.00 Uhr (3/3)
HC 77 Schmelz - Aktive 20.00 - 21.30 Uhr (3/3)
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Wochenenden), der Winterdienst, das Herrichten von Räumen für 
schulische oder außerschulische Zwecke und ähnliche Tätigkeiten 
sowie die Be-aufsichtigung der Reinigungsarbeiten. Weitere Aufga-
benzuweisungen bleiben vorbe-halten.
Bewerbungsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung in 
einem Instal-lations- bzw. Elektroberuf (z.Bsp. als Elektriker, Hei-
zungs-und Wasserinstallateur - Ausbildungsdauer mind. zweiein-
halb Jahre). Daneben ist jedoch auch ein generelles handwerkliches 
Geschick und ein selbständiges Arbeiten unerläßlich. Ein Führer-
schein der Klasse B ist erforderlich, ebenso die Bereitschaft das pri-
vate Kfz für Dienstzwecke zur Verfügung zu stellen.
Gutes Benehmen und eine gute Kommunkationsfähigkeit im Um-
gang mit Schülern und Lehrern werden ebenso erwartet wie Enga-
gement, Belastbarkeit, Flexibilität, Diskretion und die Bereitschaft, 
an Abenden bzw. an Wochenenden zu arbeiten.
Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag Öffentli-
cher Dienst (TVöD) und den diesen ergänzenden bzw. ändernden 
Tarifverträgen. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 5. 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt zur Zeit 39 Stunden. Es wer-
den die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen gewährt.
Bei der Gemeinde Schmelz besteht ein Frauenförderplan. Frauen 
werden daher besonders aufgefordert, sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung beson-
ders berücksichtigt.
Der eingestellte Bewerber hat ein erweitertes polizeiliches Füh-
rungszeugnis vorzu-legen.
Bewerbungen für die Stelle sind bis zum 29. Mai 2020 unter Beifü-
gung der üblichen Unterlagen zu richten an die Gemeinde Schmelz, 
Fachbereich 1, Rathausplatz 1, 66839 Schmelz.
Wir bitten bei den Bewerbungen keine Schnellhefter und Klarsicht-
hüllen zu verwenden, da diese aus Kostengründen nicht zurückge-
sandt werden können.
Auch ist es nicht erforderlich, Originalunterlagen beizufügen. Einfa-
che Kopien sind ausreichend.
Hinweis:
Mit der Bewerbung stimmen die Bewerber der weiteren internen 
Verarbeitung ihrer Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 
gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
zu. Nähere Informationen hierzu unter www.schmelz.de/Stellen-
ausschreibung.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde nur die männliche 
Sprachform verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter.
Schmelz, 08.05.2020
Der Bürgermeister
Wolfram Lang

Stellenausschreibung
An der Freiwilligen Ganztagsschule der Grundschule Schmelz ist 
ab dem nächst möglichen Zeitpunkt die Stelle der 

Standortleitung 
mit 30,0 Stunden pro Woche zu besetzen.
Eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher (Sozialarbeiter) 
(m/w/d) ist zwingend erforderlich.
Die wöchentliche Arbeitszeit von 30,0 Std. ist täglich nach Dienst-
plan in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:15 Uhr während der Schulzeit 
und in den Ferien oder an schulfreien Tagen von 7:30 Uhr bis 17:15 
Uhr abzuleisten.
Bewerber sollten neben fundierten Fachkenntnissen über Teamfä-
higkeit, Flexibilität, und die Fähigkeit zum selbstständigen Arbei-
ten verfügen.
Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag öffentli-
cher Dienst (TVöD-VKA) und den diesen ergänzenden bzw. ändern-
den Tarifverträgen.
Für die Stelle wird Entgelt nach Entgeltgruppe S 8a TVöD gewährt.
Es werden die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen ge-
währt.
Bewerbungen für diese Stelle richten sie mit den üblichen Unterla-
gen bis zum 29.05.2020 an:
Gemeinde Schmelz
Hannah Casper
Fachbereich 1
Rathausplatz 1
66839 Schmelz
Wir bitten bei den Bewerbungen auf Schnellhefter und Klarsichthül-
len zu verzichten. Auch das Einreichen von Originalunterlagen bzw. 
beglaubigten Abschriften ist nicht erforderlich.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt behan-
delt.
Hinweis:
Mit der Bewerbung stimmen die Bewerber der weiteren internen 
Verarbeitung ihrer Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 
gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
zu. Nähere Informationen hierzu unter www.schmelz.de/Stellen-
ausschreibung.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde nur die männliche 
Sprachform verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter.
Schmelz, 29.04.2020
Der Bürgermeister
Wolfram Lang

Talbachhalle Zeit
Mo Tanz- und Fitnessgruppe - Minishowtanz 14.00 - 15.00 Uhr

Tanz- und Fitnessgruppe - Kinder und Ju-
gendliche

15.00 - 18.00 Uhr

Tanz- und Fitnessgruppe - Erwachsene Kin-
kerlitzjer

18.00 - 19.00 Uhr

Frauenturnverein Limbach 19.00 - 20.00 Uhr
VC Limbach - Herren Mixed Aktive 20.00 - 21.30 Uhr

Di Freie Zeit 15.00 - 17.00 Uhr
VC Limbach - U13 Jugend 17.00 - 18.30 Uhr
Frauengymnastikgruppe Limbach-Dorf 18.30 - 19.30 Uhr
Tanz- und Fitnessgruppe - Männerballett 19.30 - 21.30 Uhr

Mi Freie Zeit 15.00 - 17.00 Uhr
TTC Limbach - Jugend 17.00 - 19.00 Uhr
TTC Limbach - Aktive u. RSG Hüttersdorf 19.00 - 21.00 Uhr

Do VC Limbach - Mixed Jugend 17.00 - 19.00 Uhr
Tanz- und Fitnessgruppe - Erwachsene 19.00 - 21.15 Uhr

Fr Tanz- und Fitnessgruppe - Kinder 15.00 - 16.00 Uhr
VC Limbach - Minis 16.00 - 17.00 Uhr
VC Limbach - U13 Jugend 17.00 - 19.00 Uhr
TTC Pflichtspiele Senioren und Aktive 19.00 - 21.00 Uhr

Sa Freie Zeit 09.00 - 14.00 Uhr
TTC Pflichtspiele Aktive und Jugend ab 14.00 Uhr

So Tanz- und Fitnessgruppe - Tanzmariechen 10.00 - 12.00 Uhr
VC Limbach - Pflichtspiele Jugend 10.00 - 16.00 Uhr

Turnhalle Michelbach Zeit
Mo SG Schmelz - Badminton Jugendliche 16.30 - 18.00 Uhr

Freie Zeit 18.00 - 19.00 Uhr
Kneippverein Schmelz - Body and Style 19.00 - 20.00 Uhr
Frauengymnastikgruppe Michelbach 20.00 - 21.30 Uhr

Di TUS Michelbach - Kinderturnen 15.00 - 17.00 Uhr
TL Hüttersdorf Volleyball - Jugend 17.00 - 18.30 Uhr
KKJA Showtanzgruppe „Let‘s Fetzz“ 18.30 - 20.30 Uhr

Mi Freie Zeit 15.00 - 18.00 Uhr
TuS Michelbach - Jugend 18.00 - 21.00 Uhr

Do Freie Zeit 15.00 - 18.30 Uhr
TL Hüttersdorf Volleyball - Damen 18.30 - 20.30 Uhr

Fr Freie Zeit 15.00 - 16.30 Uhr
Schwimmverein Schmelz - Erwachsene 16.30 - 18.00 Uhr
TuS Michelbach - Jugend 18.00 - 21.00 Uhr

Sa HC 77 Schmelz - Jugend 10.00 - 12.00 Uhr
Freie Zeit 12.00 - 22.00 Uhr

So SG Schmelz Badminton Wettkampf 10.00 - 22.00 Uhr

Folgende gemeindliche Veranstaltungen 
wurden abgesagt:
15. bis 24. Mai 2020 Schmelzer Woche
30. bis 31. Mai 2020 Kirmes Primsweiler
07. Juni 2020 Seniorennachmittag für Hüttersdorf 

und Primsweiler
19. bis 21. Juni Street-Food-Festival in Schmelz
31. Juli bis 
03. August 2020 Kirmes in Schmelz-Bettingen
04. bis 11. Juli 2020 30. Schmelzer Wanderwoche
Im Hinblick auf Veranstaltungen von Vereinen bitte ich auf die 
jeweiligen Veröffentlichungen unter den Ortsteilen oder Vereins-
nachrichten zu achten.
Bürgermeister Wolfram Lang

Sprechstunde der Schuldnerberatung 
in der Gemeinde Schmelz
Die im alten Zollhaus in Schmelz stattfindende Erstberatung der 
Schuldnerberatung des Caritasverband Saar-Hochwald e.V. wird bis 
auf weiteres ausgesetzt.
Die Schuldnerberatung ist ausschließlich telefonisch unter der 
Nummer 06881/537102 erreichbar.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Schmelz stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Gemeindearbeiter (m/w/d)
ein.
Das Aufgabengebiet umfasst die Tätigkeiten eines (Schul-)haus-
meisters an der Talbachgrundschule Limbach, der Talbachhalle, der 
„Alten Schule“ Limbach, der „Alten Schule Dorf“ und dem Kinder-
garten „Unterm Regenbogen“ Schmelz-Limbach.
Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt in der Betreuung, Überwa-
chung und Instand-haltung der übertragenen Gebäude einschl. des 
Mobiliars, der Außenanlagen und soweit möglich der technischen 
Anlagen. Hierzu gehören auch Kontroll- und Dienst-gänge (auch an 
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Feuerwehr-Informationen

Liebe Feuerwehrkameraden und Kameradinnen,
Die Einschränkungen durch die Corona Pandemie beeinträchtigt 
auch die Arbeit der Feuerwehren. Übungsdienste, Ausbildungen 
aber auch kameradschaftliche Aktivitäten müssen nun schon seit 
Beginn der Beschränkungen ausgesetzt werden.
Viele Organisatorische Arbeiten mussten, zum Schutz der Einsatz-
kräfte und ihrer Angehörigen getroffen, und umgesetzt werden.
Für die Einhaltung der Anweisungen möchten wir uns bei allen an 
dieser Stelle bedanken. Durch die disziplinierte Mitarbeit aller An-
gehörigen der Feuerwehr konnten wir auch unseren Beitrag zur 
Eindämmung der Pandemie beitragen.
Leider müssen auch unsere Jugendarbeit innerhalb der Jugendfeu-
erwehr und bei unseren Löschfüchsen ausgesetzt werden. Wir hof-
fen, dass wir unsere Jugendarbeit bald wieder aufnehmen können. 
Wir werden hier rechtzeitig informieren.
Besonders unsere Kameraden unserer Altersabteilungen sind auf-
grund ihres Alters besonders zu schützen. Wann hier wieder Tref-
fen stattfinden können ist zurzeit noch nicht abzusehen, sobald dies 
wider erlaubt ist werden wir darüber informieren.
Ein Dankeschön geht an alle Gerätewarte und ihren Helfern, wel-
che auch weiterhin die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren auf-
rechterhalten. Und dies mit weniger erlaubtem Personal. Nun be-
ginnt die nächste Phase “ Lockerung der Beschränkungen, Wieder-
aufnahme von Übungen, Jugendarbeit und sonstigen Aktivitäten“.
Im Vordergrund wird hier weiterhin der Schutz aller Feuerwehran-
gehörigen und ihrer Familien stehen. Es werden hierzu Regeln und 
Konzepte erstellt, welche eine sichere Durchführung gewährleisten 
werden.
Wir möchten an dieser Stelle an alle Angehörigen der Feuerwehr 
appellieren, weiterhin diszipliniert mitzuarbeiten, damit die anste-
hende Wiederaufnahme des Übungsbetriebes reibungslos durchge-
führt werden können.

Thorsten Müller Alexander Müller
Wehrführer FFW Schmelz Gemeindejugendwart

DRK-Informationen

DRK OV Schmelz
*Blutspende: *Wir bedanken uns ganz herzlich bei alle SpenderIn-
nen, die am Mittwoch, 13. Mai zur Blutspende in die Primshalle ge-
kommen sind, um unentgeltlich Blut zu spenden. 156 Spender und 
Spenderinnen durften spenden, davon 12 Erstspender! Vielen Dank 
für euren Einsatz. Ein besonderer Dank geht an die Gemeinde 
Schmelz und den Bauhof Schmelz, an die Metzgerei Stroh, die Apo-
theke am Rathausplatz, den Aldimarkt Schmelz für die tolle Unter-
stützung bei dieser außergewöhnlichen Spende. Ein weiteres gro-
ßes Dankeschön geht an all unsere freiwilligen HelferInnen, auch 
der umliegenden Ortsvereine.
Euer DRK OV Schmelz e.V.

Politische Parteien

SPD-Ortsverein Schmelz
Absage des SPD-Weinfestes
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Be-
schränkungen von Bund und Ländern kann unser für den 29. Au-
gust 2020 geplantes Weinfest auf dem Außener Dorfplatz leider 
nicht stattfinden.
Grund ist die Empfehlung der Gesundheitsbehörden, bis auf weite-
res - jedoch mindestens bis zum 31.08.2020 - auf Veranstaltungen 
zu verzichten, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. 
Alternativ planen wir im Frühjahr 2021 eine Weinwanderung durch-
zuführen, hier werden wir zu gegebener Zeit informieren.
Terminverschiebung Generalversammlung
Es ist uns zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht möglich, die Entwick-
lung der Corona-Pandemie abzuschätzen. Aus diesem Grund ver-
schieben wir unsere geplante Generalversammlung auf unbe-
stimmte Zeit. Einen neuen Termin werden wir zu gegebener Zeit 
mitteilen.
Einladung zur Vorstandssitzung
Liebe Parteifreunde, liebe Genossinnen und Genossen,
hiermit laden wir Euch herzlich zu einer Vorstandssitzung unseres 
SPD-Ortsvereins ein. Diese findet aufgrund der Corona-Pandemie 
am Dienstag, 16. Juni 2020 um 19:00 Uhr in Form einer Videokon-
ferenz statt. Man benötigt hierzu entweder einen PC/Laptop, ein 
Tablet oder ein Smartphone. Wer gerne an der Sitzung teilnehmen 

Öffnungszeiten des Grünschnittsammelplatz 
Schmelz
Zur Primshalle 1
Mittwoch:   15.00 - 17.00 Uhr
Freitag:   14.30 - 17.00 Uhr
Samstag:   9.30 - 14.30 Uhr
Während der Öffnungszeiten erreichen Sie den Grünschnitt- 
sammelplatz unter der Telefonnummer 0173/6893126
Preise:
Kleinstmengen 120 l   2,00 €
PKW   4,00 €
PKW Kombi  8,00 €
bis 1m³   12,00 €
jeder weitere ½ m³   6,00 €

Mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Die Gemeindeverwaltung hat in allen Ortsteilen Vorabmessungen 
der gefahrenen Geschwindigkeiten vorgenommen. Dabei wurde 
mehr als deutlich, dass in etlichen Straßen massiv zu schnell gefah-
ren wird und es so zu permanenten Verkehrsgefährdungen kommt. 
In der 22. Kalenderwoche, also vom 22. bis 29. Mai 2020, werden in 
Abstimmung mit der Polizeiinspektion Nordsaarland schwerpunkt-
mäßig Geschwindigkeitsüberwachungen in den Ortsteilen Schmelz, 
Hüttersdorf und Limbach stattfinden. Selbstverständlich können 
auch in anderen Ortsteilen unangekündigte Kontrollen stattfinden. 
Wir hoffen auf wenig Arbeit für unsere Kolleginnen und Kollegen. 
Die Geschwindigkeitsüberwachung trägt zur objektiven Verkehrs-
sicherheitslage bei und hat somit positive Auswirkungen auf die 
Unfallhäufigkeit.
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine 
gute und sichere Fahrt.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde
Wolfram Lang

Covid-19 Testzentrum in Dillingen
ab 18. Mai 2020 geschlossen
Das Covid-19 Testzentrum in Dillingen an der Sporthalle West (Kon-
rad-Adenauer-Allee) wird ab Montag, dem 18. Mai 2020, geschlos-
sen. Die Betreuung von Infekt-Patienten und Abstrichen übernimmt 
die Coronapraxis in Saarwellingen. Symptomatische Patienten mit 
einer Überweisung zur Testung können nach telefonischer Abspra-
che in Saarwellingen in der Coronapraxis vorstellig werden.
Die Coronapraxis befindet sich am Schlossplatz 16, 66793 Saarwel-
lingen und ist unter 06838-9795725 zu erreichen. Weiterhin bleibt 
das „Drive-In“ Testzentrum in Saarbrücken am Messegelände für 
Testungen geöffnet.
0) in Kraft und gilt vorläufig bis einschließlich 31. Mai 2020.

Schulnachrichten

Grundschule Schmelz
Ab Montag, dem 25.05. 2020 stehen wir vor der nächsten großen 
Herausforderung. Denn dann geht es auch für die Klassen 1-3, je-
doch immer nur für eine Lerngruppe aus jeder Klasse, wieder los. 
Der Unterricht beginnt um 08.00 Uhr und endet täglich um 11.30 
Uhr. Wann Ihr Kind in die Schule kommt, haben Ihnen die Klas-
senlehrerinnen und Klassenlehrer bereits mitgeteilt (Präsenzun-
terricht/PU und Lernen von zuhause/LZ).
Sicherlich freut sich Ihr Kind schon darauf, seine Freunde wieder zu 
sehen. Dabei sind jedoch die strengen Vorschriften und die stren-
gen Hygienemaßnahmen zu beachten und gemeinsam einzuhalten. 
Diese sind mit dem Gesundheitsbereich des Ministeriums und den 
Gesundheitsämtern abgestimmt und dem Schreiben an die Eltern 
beigefügt worden.
Grundsätzlich besteht Schulpflicht für alle Kinder. Trotzdem haben 
Schülerinnen und Schüler, bei denen im Fall einer Ansteckung mit 
dem Corona-Virus ein schwerer Krankheitsverlauf zu befürchten 
ist, die Möglichkeit, sich von der Anwesenheitspflicht in der Schule 
befreien zu lassen. Wenn Sie das möchten, müssen Sie die Schule 
darüber informieren und ein entsprechendes ärztliches Attest vor-
legen.
Auch wenn eine in Ihrem Haushalt lebende Person ein entspre-
chendes Risiko für einen schweren Verlauf einer Corona-Erkran-
kung hat, kann Ihr Kind vom Präsenzunterricht in der Schule befreit 
werden. Auch in diesem Fall muss die Notwendigkeit mit einem 
ärztlichen Attest bestätigt werden. Die Busse fahren täglich die 
einzelnen Haltestellen wie gewohnt an und bringen die Kinder zu 
den zwei Standorten. Es fahren nur die Kinder mit, die an dem 
Tag im Unterricht in der Schule teilnehmen.
Wir freuen uns auf einen guten Start und bedanken uns bei allen 
für die tolle Unterstützung.
Für das Team der Grundschule
Pia Johannes- Marmitt und Barbara Hoffeld

Ende des amtlichen Teils
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9. Das Betreten der Kirche ist nur über das Hauptportal möglich.
10. Das Verlassen der Kirche ist nur über die Seitenportale möglich.
11. Es steht derzeit kein barrierefreier Zugang zur Kirche zur Verfü-

gung.
12. Die Abstandsregelung von 1,50 m gilt sowohl für das Betreten 

und das Verlassen der Kirche, beim Gottesdienst selber als 
auch auf dem Kirchenvorplatz.

13. Beim Gottesdienst darf nur das eigene Gotteslob benutzt wer-
den.

14. Auf Gemeindegesang muss während des Gottesdienstes ver-
zichtet werden.

Gottesdienstordnung vom 23.05.2020 bis 01.06.2020
Anmeldung:
- am Dienstag, dem 26.05.2020, von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im
Pfarrbüro Hüttersdorf, Tel. 06887/2133
- am Mittwoch, dem 27.05.2020, von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im
Pfarrbüro Hüttersdorf, Tel. 06887/2133
Pfingstsonntag - Sonntag, 31.05.2020
St. Marien - 10.00 Uhr - Hochamt für die Pfarreiengemeinschaft
Pfingstmontag - Montag, 01.062020
St. Marien - 10.00 Uhr - Hochamt für die Pfarreiengemeinschaft
Alle Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft sind zu den oben ge-
nannten Gottesdiensten „mit eingeschränkter Öffentlichkeit“ ein-
geladen! Bitte beachten: Anmeldung nicht vergessen! Maximale 
Teilnehmerzahl: 60 Personen!

Evangelische Kirchengemeinde Lebach-Schmelz
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
liebe Gemeindeglieder,
Gottesdienste können wieder gefeiert werden. Sonstige Veranstal-
tungen aber dürfen noch nicht stattfinden. Auch die Gottesdiens-
te werden, wie Sie aus den Medien erfahren haben, unter Beach-
tung der Hygieneregeln stattfinden. Anhand der Kriterien der EKD 
hat das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Lebach-Schmelz ein 
Konzept erarbeitet, wie wir die Hygienemaßstäbe in unserer Kirche 
vor Ort umsetzen und einhalten können.
Präsenz-Gottesdienste
Sie sind herzlich eingeladen zu Gottesdiensten an Pfingsten.
Sonntag, 31.05.2020
9.30 Uhr Gottesdienst
11.00 Uhr Gottesdienst
Montag, 01.06.2020
9.30 Uhr Gottesdienst
11.00 Uhr Gottesdienst
Wir müssen im Gottesdienst die Abstandsregeln einhalten, das be-
deutet, dass wir nur einer begrenzten Anzahl von Personen Zutritt 
gewähren dürfen. Damit aber niemand abgewiesen werden muss, 
bitten wir Sie, sich zum Gottesdienst anzumelden, telefonisch oder 
per Email. So weiß jede und jeder, wann er den Gottesdienst mitfei-
ern kann.
Nach Pfingsten wird wieder jeden Sonntag Präsenz-Gottesdienst 
stattfinden. Voraussichtlich werden wir 2 Gottesdienste anbieten, 
um 9.30 Uhr und um 11 Uhr.

möchte, meldet sich bitte vorab per email unter thomas.lamberti@
spd-schmelz.de, um die Zugangsdaten zu erhalten.
Tagesordnungsvorschlag:

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung
TOP 2: Politische Lage und Berichte aus dem Orts- und Gemeinde-

rat sowie dem SPD-Gemeindeverband
TOP 3: Termine
TOP 4: Verschiedenes
In der Hoffnung, viele von Euch begrüßen zu können, verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
Alfred Staudt, Vorsitzender
Karolina Engstler, Öffentlichkeitsarbeit

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienstordnung 
der Pfarreiengemeinschaft Schmelz
Erste „öffentliche“ Gottesdienste
Bereits nach der Veröffentlichung des Schutzkonzeptes am Don-
nerstag, dem 30.04.2020, durch Generalvikar Dr. Ulrich Graf von 
Plettenberg war intensiv in den Gremien über die Sinnhaftigkeit 
derartiger Gottesdienste diskutiert und ebenso nach Umsetzungs-
möglichkeiten gesucht worden. Als ein Ergebnis dieses gemeinsa-
men Prozesses waren die Mitglieder der Pfarrgemeinde- und Ver-
waltungsräte der Pfarreiengemeinschaft Schmelz am Sonntag, dem 
17.05.2020, zu einem sogenannten „Probe-Gottesdienst“ unter den 
Bedingungen des Schutzkonzeptes des Bistums Trier eingeladen.
Ziel war es die Abläufe von der Anmeldung im Pfarrbüro über den 
„Empfangsdienst“ in der Kirche bis hin zum „Feeling“ eines Got-
tesdienstes mit Mund-Nasen-Schutz und ohne Gesang persönlich 
zu erleben, um anschließend eine Entscheidung zu treffen, ob Got-
tesdienste in dieser Form in unserer Pfarreiengemeinschaft ange-
boten werden sollen und können.
Zum Ergebnis: Die Vielfalt der Meinungen in den Räten spiegelt die 
Vielfalt der Meinungen in der Gesellschaft wieder.
Die bereits aufgezeigten Vorgaben und die personellen Möglichkei-
ten von
ehrenamtlicher wie hauptamtlicher Seite erlauben es derzeit nicht 
in allen
Pfarrkirchen Gottesdienste mit „beschränkter Öffentlichkeit“ anzu-
bieten.
Da sich in Außen ein Team für den „Empfangsdienst“ gefunden 
hat, sollen dort die ersten Gottesdienste unter den geltenden Vor-
gaben zentral für die gesamte Pfarreiengemeinschaft stattfinden. 
Sollten weitere Lockerungen insbesondere beim Anmeldeverfahren 
und beim „Empfangsdienst“ erlassen werden, ist eine Ausweitung 
der Gottesdienste auf weitere Pfarrkirchen vorgesehen.
Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Geduld!
Bitte beachten
• Bitte beachten Sie die unten genannten Punkte zur Anmeldung 

der hier
• veröffentlichten Gottesdienste mit „eingeschränkter Öffentlich-

keit“.
• Die vorliegende Gottesdienstordnung steht unter dem Vorbe-

halt, dass die
• weitere Entwicklung jederzeit Einfluss auf die Möglichkeit von
• Gottesdiensten nehmen kann, im positiven wie im negativen.
• Aus diesem Grund werden keine Intentionen an dieser Stelle
• veröffentlicht. Sollten die Gottesdienste, wie geplant stattfin-

den, werden
• die bestellten Intentionen durch Aushang im Schaukasten be-

kanntgemacht.
• Alle sonstigen Werktags- und Sonntagsgottesdienste werden 

weiterhin als „nicht-öffentliche“ Gottesdienste von Pfarrer 
Damke und Pfarrer Linnartz gefeiert und daher hier nicht ge-
nannt.

Anmeldung für die Gottesdienste mit „eingeschränkter Öffentlich-
keit“
Wichtige und unbedingt zu beachtende Punkte

1. Telefonische und persönliche Anmeldung nur zu den angege-
benen Zeiten im Pfarrbüro Hüttersdorf und nur für den jeweils 
folgenden Gottesdienst (keine Vorreservierungen!).

2. Mit der telefonischen Anmeldung erklärt sich der Anrufer mit 
der Speicherung seiner Daten für drei Wochen (beginnend am 
Tag des Gottesdienstes) zur Rückverfolgung eventueller Infek-
tionsketten einverstanden.

3. Für die Kirche ist nur eine vorher zu ermittelnde Maximalzahl 
an Plätzen zu vergeben (für die Pfarrkirche „St. Marien“ Außen: 
60 Personen).

4. Der „Empfangsdienst“ weist die Plätze in der Kirche zu (keine 
freie Platzwahl!).

5. Nur die markierten Plätze dürfen besetzt werden.
6. Es ist ein eigener Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und wäh-

rend des gesamten Gottesdienstes zu tragen.
7. Die Hände sind beim Betreten der Kirche zu desinfizieren.
8. Die markierten Wege sind einzuhalten („Einbahnregelung“!).

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich mit uns verbunden fühlen in

der Trauer um unsere liebe Verstorbene

Lydia Turner

Im Namen aller Angehörigen
Doris, Michael, Thomas und
Klaus Peter mit Familien

Hüttersdorf, im Mai 2020

geb. Thétard

und ihre Anteilnahme in vielfältiger
Weise zum Ausdruck brachten.

  

 

ABSCHIED nehmen
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Zentralübertragungsdienst aus Dortmund
Mittwoch, 27.05.2020
19.30 Uhr Zuhause

Gemeindeübertragungsdienst mit Telefonkonferenz
Aufgrund der Corona-Pandemie ist unser Kirchengebäude ge-
schlossen.
Gottesdienste finden zur Zeit per Internet-Übertragung auf youtube 
und Mittwochs auch unter der bekannten Einwahl unserer Gemein-
detelefonkonferenz statt.
Link zum youtube-Kanal:
www.videogottesdienst.nak-west.de
Wir laden alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu 
herzlich ein.

Gemeindebezirk Schmelz
Ortsvorsteher Thomas Lamberti
Kettelerstraße 52a, 66839 Schmelz, 
Tel. 06887 6761 o. 0178 2378902

Die KÖB St. Marien ist wieder für Sie DA
Ab dem 20.05.2020 haben wir wieder geöffnet, zudem unser Ange-
bot um einen online - Katalog = eOPAC für Sie erweitert. Diesen 
eOPAC können Sie im Internet einsehen unter: http://eopac.net/
BGX580097 ; oder durch einen Link auf der Homepage Pfarreienge-
meinschaft Schmelz.
Er beinhaltet unseren gesamten Bücherbestand, so können sie sich 
schon im Voraus evtl. ihre Bücher aussuchen und an den Farben 
sehen, ob das gewünschte Buch da, ausgeliehen oder vorgemerkt 
ist.
Corona bedingt haben wir Regeln und Hinweise vor dem Betreten 
der KÖB erstellt: Mundschutz ist Pflicht; mindestens 1,5 Meter Ab-
stand halten; Einlass bis zu 2 Besucher gleichzeitig (bei Familien 
4); Eingang durch den Haupteingang, Ausgang durch den Notaus-
gang; nur Rückbring- und Ausleihe, kein längeres Verweilen der-
zeit erlaubt.
Das Team der KÖB St. Marien

Saarwaldverein Schmelz
www.saarwaldverein-schmelz.de

ABSAGE der Schmelzer Wanderwoche 2020
Liebe Wanderfreunde,
aufgrund der allgemein bekannten Umstände hat der Saarwaldver-
ein Schmelz in Absprache mit der Gemeinde Schmelz entschieden 
im Jahr 2020 die 30. Schmelzer Wanderwoche abzusagen. Sowohl 
für die Teilnehmer als auch für die Helfer wäre es kein Freizeitver-
gnügen unter den aktuellen Sicherheitsbestimmungen einen ein-
wöchigen Wanderevent durchzuführen. Wir hoffen die 30. Wander-
woche in 2021 durchführen zu können.
Bis auf weiteres können auch die Vereinsaktivitäten des Saarwald-
Verein Schmelz, wie Wochentags- und Wochenendwanderungen, 
Vereinsfahrten und -feste, wie sie im Wanderplan 2020 angekün-
digt wurden, NICHT stattfinden. Auch hier würde die Einhaltung 
der Hygieneregeln dem Vereinssinn des gemeinsamen Erlebnisses 
unserer Heimat und der Geselligkeit widersprechen.
Wandern Sie und entdecken Sie unsere Heimat bis zum Ende der 
Pandemie individuell, z.B. mit den digitalen Schmelzer Wegedaten 
auf der Internetseite www.saarwaldverein-schmelz.de und den We-
gedaten der saarländischen Wanderwege des Landesverbandes auf 
der Seite www.saarwald-verein.de. Nutzen Sie als Vereinsmitglied 
auch unseren Newsletter, wo kurzfristig Informationen rund um das 
Vereinsgeschehen zur Verfügung gestellt werden.
Bleiben Sie gesund,
Dr. Eric Glansdorp, Vors.

Gemeindebezirk Hüttersdorf
Ortsvorsteher Bernd Valentin
Heldstraße 48, 66839 Schmelz, Tel. 06887 88419

TC ‚86 Hüttersdorf e.V.
www.tc86huettersdorf.de
Aktuelle Informationen zum Spielbetrieb
Platzreservierung
Seit Montag, den 11.05, sind unsere Plätze unter Beachtung von 
Vorgaben wieder geöffnet. Da wir sämtliche Ansammlungen außer-
halb der Sandplätze vermeiden müssen, wurde auf unserer Website 
eine Platzreservierung eingerichtet. Die Nutzung der Plätze ist aus-
schließlich nach bestätigter Reservierung über unsere Website er-
laubt. Unter Angabe eures Namens und dem eures/r Mitspieler/s, 
sowie eurer E-Mail-Adresse könnt ihr eine Stunde pro Tag buchen. 
Grundsätzlich ist die Spielzeit pro Person auf eine Stunde begrenzt, 
um allen Mitgliedern eine Trainingsmöglichkeit geben zu können. 
Falls der Platz anschließend nicht belegt ist, kann die Spielzeit um 

Gottesdienst aus unserer Gemeinde im Internet
Der nächste Gottesdienst im Internet wird voraussichtlich am 
24.05.2020, 10 Uhr zu sehen sein. Sie finden alle Internet-Gottes-
dienste auf unserer Homepage: www.evangelisch-in-lebach.de 
oder www.evangelisch-in-schmelz.de
Taufen
Auch für Taufen gelten die Hygienerichtlinien. Wir sind im Presby-
terium zu dem Schluss gekommen: Taufen mit Schutzmasken und 
Sicherheitsabstand untergraben das Erleben dieses Sakramentes. 
Die Taufe ist eine Symbolhandlung, deren Sinn erlebt werden soll. 
Ohne Berührung, mit Mundschutz und Sicherheitsabstand, werden 
wir der Aussage dieses Sakramentes nicht gerecht. Deswegen soll 
es Taufen nur in seelsorglichen Einzelfällen geben außerhalb des 
Hauptgottesdienstes. Wir bitten die Eltern darum, die Taufe zu ver-
schieben.
Trauungen
Auch für die Trauungen gelten die Hygienerichtlinien. Masken-
pflicht und Sicherheitsabstand müssen auch in diesen Gottesdiens-
ten gewährleistet sein.
Weitere Angebote
Wenn Sie Unterstützung brauchen, melden Sie sich bei uns. Wir hel-
fen gerne beim Einkauf von Lebensmitteln, Hygieneartikel oder 
Medikamenten. Außerdem stehen wir auch gerne telefonisch zu ei-
nem Gespräch zur Verfügung.
Das Büro ist Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr telefonisch be-
setzt.
Im Internet (auf evangelisch im saarland) finden Sie life gestreamte 
Gottesdienste aus dem Saarland.
Kontaktdaten:
Pfarrerin Andrea Sattler, Tel.: 06881/2513, 
E-Mail: andrea.sattler@ekir.de
Gemeindesekretärin, Tel.: 06881/5390580, Email: lebach@ekir.de
Psychologin MA Petra Ferdinand-Storb, Tel.: 0171-2029616E-Mail: 
petra.ferdinand-storb@ekir.de
Gemeindepädagoge Elmar Schützek, 
E-Mail: elmar-schuetzek@ekir.de
Alle aktualisierten Angebote finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.evangelisch-in-lebach.de oder www.evangelisch-in-schmelz.de.
„Nicht wo der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, ist der 
Himmel.“
(Gerhard Ebeling)
Herzliche Grüße
Andrea Sattler

Freie evangelische Gemeinde Lebach
Sonntag, 24. Mai 2020
„...aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes des  
Vaters...“
So beten wir im Glaubensbekenntnis und glauben es auch. Ja, Je-
sus ist auferstanden, er lebt, ist in den Himmel aufgefahren und 
Pfingsten hat er uns den Heiligen Geist geschickt, den Tröster, den 
Beistand. Jesus kümmert sich um uns. Er bereitet uns eine Woh-
nung im Himmel. Darauf dürfen wir uns freuen. Und bis dahin will 
er bei uns sein, bis an der Welt Ende.
Im Evangelium nach Johannes heißt es:
„Seid ohne Sorge, und habt keine Angst! forderte Jesus seine Jün-
ger auf. Vertraut Gott, und vertraut mir! Denn im Hause meines Va-
ters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich 
euch nicht gesagt: Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzuberei-
ten. Und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch 
zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg 
dorthin kennt ihr ja.
Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne 
mich kann niemand zum Vater kommen.“
(Johannesevangelium, Kapitel 14)
Wir beten weiterhin am Telefon; gern geben wir die Zugangsdaten 
weiter, wenn Sie mitbeten möchten.

Sonntag, 10:10 Uhr
Mittwoch, 19:25 Uhr
Freitag, 19:25 Uhr
Pfingstsonntag, 10:10 Uhr
Ihnen allen eine gute Woche im Segen und unter dem Schutz unse-
res Herrn!
Freie evangelische Gemeinde Lebach
Im Bund Freier evangelischer Gemeinden K.d.ö.R.
Dillinger Straße 80, Tel.: (0 68 38) 36 62
Internet: www.lebach.feg.de - Mail: info@lebach.feg.de

Neuapostolische Kirche Schmelz
Mittwoch, 20.05.2020
19.30 Uhr Zuhause

kein Gemeindeübertragungsdienst 
mit Telefonkonferenz

Donnerstag, 21.05.2020
10.00 Uhr Zuhause

Zentralübertragungsdienst aus Dortmund
Sonntag, 24.05.2020
10.00 Uhr Zuhause
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eine weitere Stunde verlängert werden. Wenn möglich sollten Spie-
ler vormittags spielen können, dieses Zeitfenster nutzen mit Rück-
sicht auf die Spieler, die nur nachmittags spielen können. Es kann 
frühestens eine Woche im Voraus gebucht werden. Feste Trainings-
zeiten werden bereits durch den Vorstand geblockt. Ohne bestätig-
te Buchung ist das Betreten der Anlage ohne Absprache mit dem 
Vorstand nicht erlaubt.
Hygienevorschriften
Erlaubt sind Einzel (auch ohne Trainer) und Gruppentraining mit 
maximal
5 Personen auf einem Platz.Der Mindestabstand von 1,50 m muss 
wo immer möglich eingehalten werden. Den ausgehängten Hygie-
nehinweisen ist Folge zu leisten. Alle regelmäßig genutzten Utensi-
lien (Abziehnetze, Bewässerungseinrichtungen, etc.) sind zu desin-
fizieren oder müssen durch mitgebrachte Tücher o.Ä. der 
Spieler(innen)/Trainer(innen) angefasst werden. Die Umkleiden, 
Duschen und der Gastronomiebereich bleiben geschlossen und dür-
fen nicht benutzt werden. Die Nutzung der Toiletten und Waschbe-
cken ist erlaubt. Desinfektionsmittel steht in den Toiletten bereit. 
Die Anlage darf von Spielern erst kurz vor dem Spieltermin betreten 
und muss unverzüglich nach Beendigung des Trainings wieder ver-
lassen werden. Andere Personen dürfen die Anlage ohne vorherige 
Buchung nicht betreten, Zuschauer sind nicht erlaubt. Nach Infor-
mationen des STB ist eine Öffnung der Vereinsgastronomie voraus-
sichtlich ab dem 18.05 unter Auflagen wieder möglich. Auch hiefür 
werden wir ein Konzept entwickeln und euch auf unserer Website 
darüber zeitnah informieren, wann unser Clubheim wieder geöffnet 
werden kann.
Die Schriftführerin

Turn- und Leichtathletikverein Hüttersdorf

www.tl-huettersdorf.eV.de

Sportliches Leben erwacht - 
Walking, Lauftreff und Sportabzeichen
Nach den Lockerungen der „Corona-Beschränkungen“ ist das Trai-
ning von Individualsportarten im Breiten- und Freizeitbereich an 
der frischen Luft im öffentlichen Raum erlaubt. Daher nehmen die 
Dienstags-Walker - in Kleingruppen von maximal 5 Personen auf-
geteilt - unter Kontaktvermeidung und Einhaltung der Hygienere-
geln und des Abstandsgebotes sowohl der Kleingruppen unterein-
ander als auch innerhalb der Gruppen ihr Training am Dienstag, 26. 
Mai 2020, um 18.00 Uhr am Treffpunkt Galgenberg in Hüttersdorf 
wieder auf.
Das gewohnte sommerzeitliche Lauf- und Bewegungsangebot star-
tet am Mittwoch, 27. Mai 2020, um 19:00 Uhr am Treffpunkt Gal-
genberg und läuft regelmäßig jeden Mittwoch zu dieser Zeit weiter. 
Das Angebot umfasst Laufen, Joggen, Walking und Nordic Walking 
in Kleingruppen unter analogen Bedingungen wie oben.
Der Landessportverband für das Saarland hat grünes Licht für den 
vorsichtigen Wiedereinstieg in das Training und die Abnahme des 
Deutschen Sportabzeichens gegeben. Grundbedingung hierfür ist, 
dass die Abstandsregel (mindestens 2 m) und die Hygiene- und 
Desinfektionsvorschriften (insbesondere bei der gemeinsamen Nut-
zung von Sportgeräten) eingehalten werden und dass das Training 
in Kleingruppen von maximal fünf Personen (einschließlich Übungs-
leiter) im Freien erfolgt. Der TL Hüttersdorf erarbeitet in Absprache 
mit der Gemeinde ein Konzept zum schnellstmöglichen Einstieg in 
die diesjährige Sportabzeichen-aktion und hofft, dass trotz aller Ein-
schränkungen für möglichst viele Interessenten auch in diesem 
Jahr der Erwerb des Sportabzeichens möglich ist. Weitere Infos fol-
gen.

Gemeindebezirk Limbach
Ortsvorsteher Bernd Zimmer
Schleitstraße 12, 66839 Schmelz, Tel. 06887 1519

Der Eine - Welt - Kreis Limbach informiert:
- Rückerstattung von Konzertkarten
Das für den 21.03.2020 geplante Gunni Mahling Konzert wurde we-
gen der Corona Krise bekanntlich abgesagt. Einige Eintrittskarten 
sind noch im Umlauf und können bis 01.06.2020 bei den Vorver-
kaufsstellen (Optikland „Die Brille“, Lebach, Mode für „Frau und 
Kind“, Schmelz, Schreibwaren Merten, Hüttersdorf) gegen Erstat-
tung des Kartenpreises zurückgegeben werden. Falls Karten nicht 
wieder eingelöst werden, fließt das Geld in das Schulprojekt 
„Kinderhilfe für Kamerun“.
Eine-Welt-Kreis Limbach

Zum Harsbach 10
66839 Schmelz-Limbach

Tel. 06887 - 89 33 138
Mobil 0175 - 473 40 76

Habe noch Termine frei,
diese nach telefonischer Vereinbarung.

Gut zu Fuß
med. Fußpflege

M. Fritz

Neu und modern in meist nur 1 Tag

• Qualität seit 40 Jahren • Ohne Dreck und Lärm • Festpreise

Türen  Haustüren  Treppen  Küchen  Fenster  Decken

Clevere Renovierungslösungen

Rufen Sie uns an:

06834 / 10 54
www.bossmann.portas.de
Besuchen Sie unsere 
Studio-Ausstellung:

PORTAS-Fachbetrieb
Portas Boßmann GmbH
Gewerbestr. 1
66773 Schwalbach/Bous

Danke sagen!  
Mit einer Familienanzeige in Ihrem  
Amts- oder Mitteilungsblatt.
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KARIBIK-Traumreise 2021
mit FLY & HELP und  
Schlagerstars unter Palmen

* ALL-INCLUSIVE *

Tel.: 0214-7348 9548

Jetzt buchen unter:
www.schlagernacht-karibik.de 

(Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

Erleben Sie die Karibik in all ihren Facetten!
Die weitläufige Anlage des 5-Sterne-Hotels Grand  
Bahia Principe Turquesa lädt unweit des Traumstrandes zum  
Baden im türkisfarbenen Meer ein. Ob aktiv beim Wassersport  
oder ganz entspannt bei einem Spaziergang: Genießen Sie  
die traumhaft schöne Urlaubskulisse! Unsere 3 inkludierten  
Event-Highlights werden diesen Karibik-Aufenthalt in der  
Dominikanischen Republik zu einem unvergesslichen Erlebnis machen!

Buchungscode:  
LW21

p.P. ab  
1.099 €  
vom 11.04.-19.04.2021,  

9-tägig (7 Nächte) inkl. Flug,  
im 5 Sterne Luxushotel 
(Verlängerung möglich)

Roberto Blanco, Stefanie Hertel und Vater Eberhard & Mickie Krause

Deutsche  

Schlagernacht u.a. mit 
Abenteuer 

Weltumrundung

Live-Show

Ihre inkludierten Reise-Highlights:

Feiern, tanzen & singen Sie mit Ihren Lieblingskünstlern!  
Graham BonneyKristina BachNicole Claudia JungPeter Orloff Bernie Paul   

»Nacht des Deutschen Schlagers« am 17.4.2021

Olaf Henning

 
E-Mail:  
reisen@prime-promotion.de 

Veranstalter:  
Prime Promotion GmbH 

vom Reisepreis kommen der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP zugute und werden für 
einen Schulbau auf Hispaniola verwendet. 
www.fly-and-help.de 

11.-19.4.21  Frankfurt-Santo Domingo* 9-täg. ab 1.099 € 

11.-26.4.21  Frankfurt-Santo Domingo*  16-täg. ab 1.599 € 

13.-21.4.21  München-Punta Cana 9-täg. ab 1.249 € 

13.-28.4.21  München-Punta Cana 16-täg. ab 1.749 € 
*Flüge Frankfurt - Punta Cana (+50 € p.P.)

Inklusivleistungen: 
• Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt oder 

München nach Santo Domingo oder 
Punta Cana in der Economy Class  

• Flughafensteuern & Sicherheitsgebühren 
• Einreisekarte im Wert von 10 US$ 
• Flughafen-Transfers im klimatisierten Bus 
• 7 Nächte im 5* Hotel Grand Bahia  

Principe Turquesa (Landeskategorie),  
Juniorsuite Superior in Doppelbelegung, 
All-inclusive  

• Live-Show »Abenteuer Weltumrundung« 
• Konzert »NACHT DES DEUTSCHEN 

SCHLAGERS« 
• »Pool-Party« mit DJ Goofy Förster 
• Deutschsprachige, lokale Reiseleitung 
• FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort 
• Rail & Fly der DB zubuchbar für 70 € p.P. 
• Ausflugsangebote optional zubuchbar 
• Reisepreissicherungsschein (abgesichert 
   durch tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)

50 € pro Person

F&H_Karibikreise Schlagernacht_LW_185x275_2021.qxp_Layout 1  19.04.20  10:13  Seite 1
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Unfall, was TUN?

Schadenhotline: 

06887 300 650

Trierer Straße 53
66839 Schmelz 

AuAuA s gegebenemAnlass liefern wir Ihnen Ihrerer tetet lefefe ofof nische Bestetet llung auch nach Hause
(Anliefefe efef rung 1,- Euroror )

Wir suchen Verstärkung: Koch/-in gesucht !

Goldbacher Straße 13
66839 Schmelz
Ihn. Galina Neumann C fC fC a fa éf éf K lK lK el el i n
Speiseplan: 24.05. bis 29.05.2020Speiseplan:

So

Mo

Di

Mi
Do

Fr

Speiseplan:Speiseplan:

l f

Tel. 06887 8931092 06887 8931092 06887
Öffnungszeiten 11:00-13:30 11:00-13:30

f
Speiseplan:

Suppe und Dessert zu beiden Gerichten

Kalbsrahmbratetet n mit frisch. Spargel und Kartoffeln
Mailänderschnitzel mit frisch. Spargel und Kartoffeln

Schwewew inegulasch mit Nudeln und Salat
Gefülltetet Klöße mit Hack, Speckrahmsauce und Sauerkraut

8,50

8,50

Cordon-Bleu mit Pommes und Gemüse
Eier in Senfsoße mit Kartoffeln und Salat

8,50

7,50

Gekokok chtetet s Rindfleisch mit MeMeM erettichsauce, Rote Bete und KaKaK rtoffeln
Fleischkäkäk se mit Spiegelei, Bratkartoffeln und Salat

8,50

7,50

KaKaK lbsleber mit Apfel und Zwiebelringen, Kartoffelgratin und Salat
VeVeV getatat rische Gemüsepfanne mit Käse überbacken

9,50

7,50

LaLaL chsfilet auf Lachrahmgemüse und Reis
Fischfiletstst pieß mit Paprikarahmsoße, Reis und Salat
Erbsensuppe mit Wurst und Pfannkuchen

16,00

12,50

11,50

8,50

Mittagstisch & Partyservice
BITTE VORBESTELLEN

7,50

Druckkosten vergleichen

und bares Geld sparen!

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenonline

Jetzt

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 
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Ihr Ansprechpartner vor Ort

in Kooperation mit

Sven Fuchs

Mobil: 0170 7071404 

s.fuchs@wittich-foehren.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Dachdeckerarbeiten
Klempnerarbeiten
Flachdacharbeiten

Zimmererarbeiten
Holzrahmenbau

Dachsanierung
Fassadenbau

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort oder zum nächstmöglichen Eintritt

Zimmerer, Dachdecker, Klempner, 
Bauhelfer und Lagerist

Wir bieten einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz bei 
leistungsgerechter Vergütung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, Anruf oder die Zusendung der 
Bewerbungsunterlagen. Ein persönliches Vorstellungsgespräch ist 
nach Terminabsprache jederzeit möglich.

G. Fell GmbH Zimmerei & Dachdeckerei
Urwahlenerstraße 110 · 66679 Losheim am See

Telefon: 06872/8787 · E-Mail: info@g-fell.de · Herr Fell Günter

GESAHAUS AM TALBACH
SENIOREN- UND PFLEGEHEIM

GESA Limbach GmbH
Dorfstraße 6 • 66839 Schmelz

Tel. 06887-90260 • Fax 06887-9026195
E-Mail: limbach@gesa-saar.de

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams:

Mitarbeiter/innen (m/w/d) für den Bereich 
Hauswirtschaft auf Teilzeit oder

Minijob-Basis (450,00 €)

Bewerbungen und Anfragen, gerne telefonisch 
Haus am Talbach, Dorfstr. 6, 66839 Schmelz-Limbach

Telefon: (06887) 9026-0

Wir suchen für unser Ingenieurbüro eine/n

Auszubildende/n als Bauzeichner/in (m/w/d)
(Tief-, Straßen- und Landschaftsbau)

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an

Ingenieurbüro Paulus & Partner
Personalabteilung

Im Gewerbepark 5 · 66687 Wadern

Aushilfe für Tierarztpraxis in Lebach gesucht.
Ich suche zur Verstärkung unseres Teams eine tierliebe 

und engagierte Praxisaushilfe für nachmittags 
auf 450-€-Basis oder stundenweise.

Bitte übliche Bewerbungsunterlagen an 
Tierarztpraxis Dr. Eva Lauck

Pastor-Geller-Weg 7, 66822 Lebach

STELLEN Markt



Schmelz 21-2020 Seite 19

Schmelz-Michelbach
2 ZKB ab sofort zu vermieten,  

350,- € Kaltmiete + NK, 2 MM Kaution.
Tel.: 06874/570

IMMOBILIEN Welt

Amselweg 12 - Nalbach/Körprich
Telefon 06838 / 90350 - www.baustoffe-weyand.de

Ihr Spezialist für Steingärten, Ver-
bundsteinarbeiten und Zaunbau

Jeden Sonntag  
SCHAUTAG, 13-18 Uhr

Riesige Auswahl an Gartenziersteinen,  
Wasserspielen, Splitt und Gartendeko

- Haustrockenlegung -
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• Neu- und Umgestaltung
• Stein- und Pflegearbeiten
• Strauch- und Heckenschnitt

• Zaun- und Mauerbau
• Baumschnittarbeiten
• Grabpflege und Grabgestaltung

Wächst Ihnen Ihr Garten über den Kopf?

Garten- & Landschaftsbau
Wir helfen Ihnen den Garten zu pflegen!

Dominic Weyland, Bierbach 12, 66809 Nalbach
Tel.: 06838/993511, Mobil: 0173/3449166

An Pfingsten sind wir gerne für Sie da!

Mo
25. Mai

Di
26. Mai

Mi
27. Mai

Do
28. Mai

Fr
29. Mai

Gyros mit Tsatsiki, Tomatenreis und Salat  8,90 €
Gefüllte Klöße mit Speckrahmsoße und Sauerkraut 7,90 €

Zigeunerschnitzel mit Pommes und Salat 8,90 €
Dippelappes mit Apfelmus und Salat   7,90 €
Rotbarsch paniert mit Kräuterdip, Butter-Chili-Kartoffeln und Grilltomate   11,90 €
Hähnchenspieß an Kokos-Zitronengrassoße mit Reis und Salat 8,90 €
Bunter Salatteller mit Schnitzelstreifen  8,90 €
Schweinebäckchen mit Kartoffelstampf und Gemüse 9,90 €
Tortellini in Schinken-Sahne-Soße auf Lauchgemüse 7,90 €

Rumpsteak mit hausgemachter Kräuterbutter, Bratkartoffeln und Salat     18,90 €
Backfisch mit Remoulade, Reis und Gemüse  7,90 €
Gemüsesuppe Zimt-Zucker-Crêpes   7,90 €

Bistro   

unter neuer Leitung!
Seit Mittwoch, den 20.05.2020

sind wir mit einem neuen  
Ambiente für Sie da!

Öffnungszeiten:  
11.00 bis 22.00 Uhr

Bistro 

Saarbrücker Straße 7 a
66839 Schmelz

Über Ihren Besuch
würden wir uns freuen!

Familie Antil & Team

Geflügelverkauf
am Freitag, 29.05.2020, bei Mühle Maurer

in Beckingen von 14.00 - 16.00 Uhr

Geflügelhof Knerr · Tel. 01 70/5 32 79 87

Neuer

Termin!


